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Zülow. Ein Problem, mit dem sich in den vergan-
genen Jahren die Gemeindevertreter des 160-
Seelen-Ortes Zülow immer wieder beschäftigten,
war der desolate Zustand des Dorfplatzes und
der Buswendeschleife. Anwohner ebenso wie
Gäste des Dorfgemeinschaftshauses waren ins-
besondere bei Regenwetter und im Winter
gezwungen, die unebene und vereiste Dorf-
straße zu benutzen.
Oder man rutschte den unbefestigten Seiten-
streifen entlang.
Während des Frühjahrsputzes in diesem Jahr
hatte die Gemeinde letztmalig die Schlaglöcher
wiederholt mit Kaltasphalt gefüllt, um die Unfall-
gefahren zu minimieren.
Dieser haltlose Zustand der Straßensituation hat
nun ein Ende, seit wenigen Tagen ist schweres
Baugerät am Werk. 
Zuvor wurde im Zuge des Bodenneuordnungs-
verfahrens die Planung der Straßensanierung an
ein Schweriner Planungsbüro in Auftrag gege-
ben, die Fördermittel beantragt und rechtzeitig
die Eigenmittel im Haushalt eingeplant.
„Mit großer Freude konnten wir zur Kenntnis
nehmen, dass unser Bauvorhaben bewilligt
wurde und nach entsprechender Ausschreibung
jetzt beginnen konnte“, so das Gemeindeober-
haupt Volker Schulz zu Monatsbeginn.
Die Firma TSS aus Schwerin erhielt den Zuschlag
und begann den alten Straßenbelag abzutragen.
Kurz darauf kamen neue Rohrleitungen in den
Boden für eine Straßenentwässerung.
Der Vorarbeiter Herr Nowatschin und auch Kran-
und Baggerfahrer Herr Andres leisteten in den
vergangenen Tagen gute Arbeit, das weitgehend
trockene Wetter stand ihnen dabei positiv zur
Seite.

„Eine gute Unterstützung und ständige Beglei-
tung des Bauvorhabens sowohl in der Vorberei-
tung, also der Idee, bis zum derzeitigen Bauge-
schehen war uns als Gemeinde vom Amt Stralen-
dorf gegeben. Frau Froese, Mitarbeiterin für Tief-
und Straßenbau koordinierte die nötigen
Arbeitsschritte, die Finanzabteilung hat die
finanziellen Mittel rechtzeitig hierzu für uns
geplant“, lobt Bürgermeister Schulz die erfreuli-
che Entwicklung dieser Straßenbaumaßnahme.
Das Gesamtbauvolumen liegt knapp unter
200.000 Euro, davon bringt die Gemeinde an
Eigenmitteln rund 74.000 Euro ein. Fördermittel
kommen hierbei vom Staatlichen Amt für Land-
wirtschaft und Umwelt Westmecklenburg.
Die Anwohner des Dorfplatzes erwarten nun
sehnlichst die Fertigstellung der Bauarbeiten
und freuen sich schon auf ein neues attraktiveres
Wohnumfeld und schlaglochfreie Zufahrten zu
ihren Grundstücken.
In wenigen Tagen erscheint dann Zülows Dorf-
platz in neuem Gewand, mit Gehweg zum Dorfge-
meinschaftshaus und zur Bushaltestelle sowie
einer neuen Oberflächenentwässerung.
„Das sollte nach Fertigstellung für uns wieder
mal ein Grund zum Feiern sein“, blickt Schulz
voraus und fügt an: „Wir danken der Firma
Rotsch am Ortseingang, die während der Bauar-
beiten im Dorf ihren Betriebshof als Buswende-
schleife zur Verfügung stellte. Dadurch konnten
wir den täglichen Schülerbusverkehr sicherstel-
len“.

Text: Reiners / Schulz
Foto: Schulz

Große Investition in kleinem Dorf
Gemeinde Zülow erneuert den Dorfplatz

Ein Bild vergangener Septembertage: Mit schwerem Gerät begann der Straßenneubau am Zülower
Dorfplatz 

Aus den Gemeinden
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Titelthema

Ein Urgestein des Stralendorfer Fußballs
Trainer Hartmut Sperlich über Profifußball, Knöchelbruch und Aufstiegschancen

Stralendorf. „Um Gutes zu schaffen muss
manchmal Gutes aufhören“, so das Motto von
Stralendorfs Fußballtrainer Hartmut Sperlich,
der kurz vor seinem 64. Geburtstag seine ganz
persönliche Fußballkarriere für uns Revue pas-
sieren lässt. Wer ist dieser Erfolgstrainer und
welche Ziele sind für die neue Saison gesteckt?
Seit 1985 ist Sperlich in Stralendorf zuhause. Seit
einem Vierteljahrhundert ist er Trainer beim SVS.
Im Gespräch verrät er Details aus seiner aktiven
Spielerzeit. 
Er ist neben dem Fußballsport auch noch begei-
sterter Hobbygärtner und verbringt einen Teil
seiner Freizeit auf seinem Motorboot „Hardy“ auf
dem Schweriner See.
Der ehemalige Polizist gibt kleine Einblicke in
Taktik und Spielsysteme von damals und heute.

Herr Sperlich, Sie sind der Trainer der 1. Män-
nermannschaft des SV Stralendorf und haben
jahrelang selbst aktiv gespielt. Wo und Wann
begann Ihre Fußballkarriere?
Ich habe im Alter von damals 6 Jahren angefan-
gen Fußball zu spielen. Alles fing in Brandenburg
beim SV Putlitz an. Das ist jetzt fast 60 Jahre her
und begonnen habe ich als Stürmer.

Von Brandenburg nach Mecklenburg – wie sah
der Weg von Stürmer Sperlich aus?

Meine ersten fußballerischen Erfahrungen habe
ich im Nachwuchsbereich beim SV Putlitz gesam-
melt. Dort habe ich meine fußballerische Ausbil-
dung erhalten und gespielt, bis ich 16 Jahre alt
war.
Mit 17 habe ich dann mein erstes Spiel im Män-
nerbereich bei einem  Freundschaftsspiel
gespielt. Ausgerechnet gegen meinen späteren
Verein Dynamo Schwerin.
Bei diesem Spiel wurde ich entdeckt und kurzer-
hand nach Schwerin gelotst. In Schwerin bekam
ich zusätzlich einen Studienplatz als Jugend-
pädagoge. Und so blieb ich. Ich war 10 Jahre lang

Stammspieler der DDR - Liga-Mannschaft von
Schwerin und konnte sogar mehrere Spiele um
den Aufstieg in die Oberliga bestreiten.
Nach meiner Zeit in der ersten Männermann-
schaft wurde ich Spielertrainer für die 2. Männer-
mannschaft.
Mit der Wende 1989 wurde die Spielgemein-
schaft aufgelöst und da ich in Stralendorf
gewohnt habe, bin ich gemeinsam mit 6 weiteren
Spielern zum SVS und dort zur 1. Männermann-
schaft als Spieler-Trainer gegangen.

Sie haben gesagt, dass Sie damals als Stürmer
angefangen haben. Das klingt, als wäre es nicht
immer so gewesen. Auf welcher Position waren
Sie damals aktiv?
Irgendwann ging es dann von ganz vorne nach
hinten und im Männerbereich spielte ich dann
immer in der Abwehr. Entweder als Außenvertei-
diger oder Abräumer vor der Abwehr.

Allein 20 Jahre bei der SG Dynamo Schwerin
sind schon eine lange Zeit. An welche Höhe-
punkte erinnern Sie sich am liebsten zurück? 
An die Kulissen bei den Aufstiegsspielen erinne-
re ich mich am liebsten. Wie spielten damals vor
mehr als 10.000 Zuschauern, für mich immer ein
Highlight, egal ob gegen Cottbus, Gera, Chemie
Leipzig oder Union Berlin. Zusätzlich wurden
diese Spiele damals auch im Fernsehen übertra-
gen. Leider sind wir immer nur undankbarer Drit-
ter geworden und haben somit nicht den Aufstieg
in die Oberliga geschafft.
Aber auch die  Pokalspiele  gegen Oberligamann-
schaften wie Leipzig, Rostock, Union Berlin und
Magdeburg waren immer ein Erlebnis. 
Außerdem hatte ich oft das Glück, gegen klasse
Spieler der damaligen Zeit zu spielen. Zum Bei-
spiel Löwe von Leipzig, Streich von Rostock oder
sogar Sparwasser von Magdeburg. Dann wurde
ich manchmal wegen der guten Leistungen sogar
in der Zeitung schwarz gedruckt! (lacht)

Sie haben es schon angesprochen, es gab
damals auch Heimspiele auf der Paulshöhe vor
über 10.000 Zuschauern! Was war das für ein
Gefühl, vor so einer Kulisse zu spielen? 
Wir hatten damals das Spiel gegen Chemie Leipzig
mit 1:0 gewonnen und brauchten zu Hause auf der
Paulshöhe nur noch einen Heimsieg gegen Union
Berlin und wären dann aufgestiegen!
Wir mussten damals sogar zum Stadion laufen,
da die Straßenbahnen und Busse komplett über-
füllt waren. Ganz Schwerin war  auf den Beinen

und wollte sich dieses entscheidene Spiel nicht
entgehen lassen. Einige Zuschauer sind sogar
auf die umliegenden Bäume geklettert, um das
Spiel  live zu verfolgen. Es war einfach atembe-
raubend. Ich werde es nie vergessen.
Leider haben wir damals nicht gewinnen können
und unterlagen klar mit 1:4. Trotzdem war  das
sicherlich eine der besonderen Erfahrungen.

Als Fußballer orientiert man sich immer an
anderen Spielern. Spieler, die man sich zum
Vorbild genommen hat. Wer war das für Sie? 
In meiner Zeit bei der SG Dynamo Schwerin war
das für mich immer unser „Letzter Mann“, unser
Libero Edi Lieberka. In der damaligen DDR Aus-
wahl war das für mich Dixi Dörner. Er hatte in
über 100 Länderspielen Libero gespielt und jah-
relang für Dynamo Dresden die Schuhe
geschnürt. Zwei klasse Spielertypen.

Damals war das Profigeschäft noch anders als
heute. Gerade im Osten. Konnte man  trotzdem
vom Profi-Fußball allein leben? 
Nein, von Profi-Fußball allein konnte man nicht
leben! Die meisten unserer Spieler hatten einen
festen Job neben dem Sport. Viele waren damals
bei der Polizei. Für Siege bei besonderen Spielen
oder für gute Leistungen gab es manchmal eine
Prämie. Zum Beispiel eine  Neubauwohnung
(lacht). Früher hat das Geld noch nicht eine so
große Bedeutung gehabt, da Stand der Spaß im
Vordergrund und man hat mit viel Stolz in der
Mannschaft gespielt. Ich habe während meiner
Fußballerzeit bei Dynamo ein Studium für Land-
wirtschaft sowie ein Studium bei der Kriminalpo-
lizei abgeschlossen. Ich war bis zur  meiner  Pen-
sionszeit (2010) als Polizist tätig.

Zurück zum Sport. Besonders als Abwehrspieler
bleiben einem diese Schlachten in Erinnerung,
bei denen viel der Abwehr zu verdanken war.
Gegen wen galt es damals die größte Schlacht
zu schlagen? 
Wir hatten im Pokalspiel gegen Union Berlin
noch von der Niederlage im Aufstiegsspiel in die
Oberliga eine Rechnung offen. Wir lagen 1:0 und
2:1 zurück und konnten beide Rückstände nicht
nur ausgleichen, sondern auch noch in der 89.
Minute den 3:2-Siegtreffer erzielen. 

Nach einer so langen aktiven Zeit und auf dem
Niveau ging der ganze Fußballsport bestimmt
nicht immer spurlos an Ihnen vorbei. Was war
Ihre schwerste Verletzung? 

Sternstunde im Fußballnachwuchs: Hartmut Sperlich als jugendlicher Spieler beim SV Putlitz

Hochkarätiger Zweikampf: Mitte der 90er Jahre
ist Sperlich in der 1. Männermannschaft des SV
Stralendorf aktiv 
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Ich habe eigentlich in meiner aktiven Laufbahn,
was Verletzungen angeht, immer etwas Glück
gehabt. In den vielen Jahren habe ich mir einmal
beim Zweikampf  einen  Knöchelbruch zugezo-
gen und in einem Testspiel bei einem Kopfball
die Augenbraue aufgeschlagen. Ich musste
dann vor Ort genäht werden, direkt am Spiel-
feldrand.

Nach Ihren ersten beiden Stationen in Putlitz
und Schwerin ging es nach Stralendorf. Was
lockte Sie zum hiesigen Sportverein?
1985 zog ich mit meiner Familie nach Stralen-
dorf, weil meine Frau Gabi, die leider schon sehr
früh an Krebs starb, eine Stelle in der damaligen
LPG angenommen hatte und wir zusätzlich ein
Grundstück bekommen hatten. In dieser Zeit
war ich noch Spielertrainer bei Dynamo Schwe-
rin II und spielte in der Bezirksliga. 1989 löste
sich der Verein dann auf und  ich konnte direkt
die 1. Männermannschaft des SV Stralendorf
von Herbert John übernehmen.

Das heißt, dass Sie bereits seit über 25. Jahren
an der Seitenlinie vom SVS stehen. Welche
Highlights gab es bis jetzt in Ihrer Trainerzeit in
Stralendorf? 
Die meisten Jahre hat der SV Stralendorf in der
Bezirksklasse, der jetzigen Kreisoberliga, um
Punkte gekämpft. Doch wir haben es zweimal
als Mannschaft geschafft, in die Bezirksliga  auf-
zusteigen. In dem Spieljahr 1995/1996 wurden
wir Staffelsieger und spielten 2 Jahre in der
Bezirksliga. Der Abstieg im zweiten Jahr wurde
durch die schwere Verletzung des damaligen
Torschützenkönigs Kebschull gegen Pampow
begünstigt. Auch im Spieljahr 2006 / 2007 war
der SV Stralendorf nochmals Staffelsieger und
spielte eine Saison  in der Bezirksliga.

Es gab auch die Geschichten von knapp geschei-
terten Aufstiegen. Zum Beispiel, als die neue
Aufteilung der Staffeln in die Landesklassen
erfolgte. Damals konnten nur die ersten 5 Mann-
schaften in die Landesklasse aufsteigen, wir
wurden leider nur 6. 
2010/2011 war es dann so weit und wir konnten
mit einer sehr jungen Truppe den Wiederaufstieg
in die Landesklasse erreichen und spielen jetzt
bereits die 4. Serie in Folge auf Landesebene.

Auch waren meine Geburtstagsfeier zum 50.
und 60. zwei schöne Ereignisse in meinem
Leben, da ich mit dem ganzen Verein feiern
konnte und zusätzlich Freundschaftspiele gegen
die „alten Dynamos“ organsiert wurden.  

Libero, Viererkette, Doppelsechs, falsche Neun.
Der Fußball hat sich in den letzten Jahren immer
weiterentwickelt. Was hatte das für eine Auswir-

kung auf Ihr Training in den letzten 25 Jahren? 
Ziemlich viel hat sich mit den Jahren geändert.
Besonders die Taktik und das Spielsystem.
Damals spielten wir mit Libero und Mann-
deckung und einem relativen schnellen Ball
nach vorne. Heute spielt man in der Regel Vie-
rerkette und Raumdeckung mit viel Verschieben
gegen Ball und Gegner. Aber auch bei der Trai-
ningsbeteiligung hat sich einiges geändert.
Viele arbeiten heute auswärtig und können gar
nicht zum Training kommen oder die Einstellung
zum Mannschaftssport stimmt nicht immer mit
der Einschätzung der eigenen Leistung. Früher

hatte der Fußball bei dem Nachwuchs einen
höheren Stellenwert und die Jungs versuchten
mit allen Mitteln, in der 1. Männermannschaft zu
spielen. In den letzten Jahren merkt man, dass
viele andere Sachen einen wichtigeren Wert ein-
genommen haben, als der Fußball. Das ist wirk-
lich schade.

Das klingt nicht einfach. Vor allem mit Hinblick
auf die neue Saison. Wie stark schätzen Sie Ihr
Team ein? Und was ist Ihre Zielsetzung für die
Saison 2014/2015?
In unserer 1. Männermannschaft steckt ein enor-
mes Potenzial, wenn alle an einem Strang zie-
hen würden und die Einstellung zur Mannschaft
stimmt. Dazu gehören unter anderem die guten
deutschen Eigenschaften wie Disziplin, Ord-
nung und Einsatzbereitschaft. Mit diesen Vo-
rausetzungen könnten wir mit den Spitzen-
mannschaften in der Liga problemlos mithalten.

Sie stehen seit über 25 Jahren an der Seitenli-
nie des SV Stralendorf  – wann wird Ihr persön-
licher Schlusspfiff ertönen?
25 Jahre Trainer beim SV Stralendorf ist eine
lange Zeit mit vielen Höhen und Tiefen gewesen.
Wenn nach dieser Saison sich jemand persön-
lich bereit erklärt nicht nur am Wochenende,
sondern auch in der Woche für die Mannschaft
Verantwortung zu übernehmen, dann würde mit
Sicherheit mein Schlusspfiff erklingen.
Um Gutes zu schaffen muss manchmal Gutes
aufhören. (lacht) 

Am Ende der aktuellen Saison wären es dann
26 Jahre, das ist eine lange Zeit. Was macht den
SV Stralendorf so besonders für Sie?
Das ist einfach: Wir haben hier immer ideale
Voraussetzungen zum Fußballspielen. Einfach
alles, was man braucht, um Spaß am Spiel zu
haben

Noch eine Frage als Experte: Wer gewinnt die
Meisterschaft 2014/2015? 
Nach den starken Leistungen in den letzten Jah-
ren wird es dieses Jahr wohl der Lübtheener SV.
Die Jungs haben auf jeden Fall das Potenzial die
Meisterschale zu holen! 

Herr Sperlich – vielen Dank für das freundliche
Gespräch. Text: Schöner / Sperlich

Fotos: privat

Aufstiegsjubel: Mit Stralendorfs 1. Männermannschaft stieg Trainer Sperlich (links im Bild) von der
Kreisoberliga zur Landesklasse auf 
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Aus gegebem Anlass möchte wir Sie
noch einmal über die Reinigungs-
pflicht der Grundstückseigentümer
gemäß der Straßenreinigungssat-
zung der Gemeinde Wittenförden
informieren, u.a. wer für die Reini-
gung der Straßen, Wege und Plätze
in der Gemeinde zuständig ist.

Die Straßenreinigungssatzung
regelt die Reinigung der in der
geschlossenen Ortschaft gelegenen
öffentlichen Straßen. Einzelne
außerhalb der geschlossenen Orts-
lage gelegene Straßen oder
Straßenteile sind in die Reinigungs-
pflicht einzubeziehen, soweit die
anliegenden Grundstücke in
geschlossener oder offener Bau-
weise zusammenhängend bebaut
sind. Öffentliche Straßen sind sol-
che, die dem öffentlichem Verkehr
nach dem Straßen- und Wegegesetz
oder dem Bundesfernstraßengesetz
gewidmet sind.

Durch die Satzung wurde die Reini-
gungspflicht für bestimmte
Straßenteile durch die Gemeinden
auf die Eigentümer der anliegenden
Grundstücke übertragen.

Auszug aus der Straßenreinigungs-
satzung:

§ 3 
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigung folgender
Straßenteile wird auf die Eigentü-
mer der anliegenden Grundstücke
übertragen:

• a) Gehwege einschließlich der 
gleichzeitig als Radweg ausge
wiesenen Gehwege, der Verbin-
dungs- und Treppenwege und 
des markierten Teils des Gehwe-
ges, der durch Kraftfahrzeuge 
mitbenutzt werden darf.
b) Radwege, Trenn-, Baum- und 
Parkstreifen sowie sonstige zwi-

schen dem anliegenden Grund-
stück und der Fahrbahn gelegene
Teile des Straßenkörpers.

• Zusätzlich zu den in Nummer l 
genannten Straßenteilen sind bei
allen Straßen und Wegen außer 
dem Nordring die Hälfte der Fahr-
bahn einschließlich Fahrbahnrin-
nen und Bordsteinkanten zu reini-
gen.

§ 4 
Art und Umfang 

der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die
Säuberung der in § 3 genannten
Straßenteile einschließlich der Besei-
tigung von Abfällen, Laub, Hundekot.
Wildwachsende Kräuter sind zu ent-
fernen, wenn dadurch der Straßen-
verkehr behindert, die nutzbare Brei-
te von Geh- und Radwegen einge-
schränkt wird oder wenn die Kräuter
die Straßenbeläge schädigen.

(2) Herbizide oder andere chemische
Mittel dürfen bei der Wildkräuterbe-
seitigung in Straßenrandbereichen
nicht eingesetzt werden. Als Straßen-
randbereich gelten alle zwischen
dem anliegenden Grundstück und der
Fahrbahn gelegenen Flächen.

(3) Art und Umfang der Reinigung
richten sich im übrigen nach dem
Grad der Verschmutzung und den
Erfordernissen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung. Kehricht
und sonstiger Unrat dürfen nicht auf
Straßen und Straßenteilen abgela-
gert werden. Autowracks, nicht mehr
fahrbereite Krafträder, Mopeds,
Fahrräder oder sonstige unbrauchba-
re Maschinen- oder Geräteteile dür-
fen nicht auf Straßen oder Straßen-
teilen abgestellt werden.

Auch wenn Rinnsteine und Fußwege
teilweise mit gemeindeeigener
Technik geräumt werden sollten, ist
kein Anlieger von seiner Reini-
gungspflicht befreit.

Wir bitten um Einhaltung der
genannten Vorschriften.

Ihr Ordnungsamt

Reinigungspflicht der Grundstückseigentümer
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Wittenförden

Werkstraße 700
Schwerin - Süd

www.citykork.de
Tel. 0385 - 581 52 20

Seit 1997

IHR FACHBETRIEB

FÜR KORK &
BODENBELÄGE

Malerarbeiten
& Bauservice
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Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (KV
M- V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777), wird nach
Beschlussfassung der Gemeindevertretung Hol-
thusen vom 27.08.2014 folgende 1. Änderung der
Hauptsatzung der Gemeinde Holthusen erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Holthusen vom
06.12.2011 wird wie folgt geändert:

• § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
• In Ziffer 2 werden die Wörter „überplanmäßi-

gen Ausgaben“ durch die Wörter „überplan-
mäßige Aufwendungen und überplanmäßige 
Auszahlungen“ ersetzt.

• In Ziffer 2 werden die Wörter „außerplan-
mäßige Ausgaben“ durch die Wörter „außer-
planmäßige Aufwendungen und außerplan-
mäßige Auszahlungen“ ersetzt.

• § 7 wird wie folgt geändert:
• In Absatz 1 werden die Zahlen „15,00“ durch 

die Zahlen „40,00“ ersetzt.
• In Absatz 2 werden die Zahlen „30,00“ durch 

die Zahlen „60,00“ ersetzt.
• Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 600,00 Euro nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung. Im Krank
heitsfall wird diese Entschädigung 6 Wochen 
weiter gezahlt. Eine Weiterzahlung erfolgt 
auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, 
soweit diese zu vertretenden Zeiten nicht 
über 3 Monate hinausgehen.

• Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
Der oder die erste stellvertretende Person des
ehrenamtlichen Bürgermeisters oder der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin erhält 
monatlich 120,00 Euro, die zweite stellvertre-
tende Person 60,00 Euro. Nach drei Monaten 
Vertretung erhält die stellvertretende Person 
die volle Aufwandsentschädigung des Bürger-
meisters oder der Bürgermeisterin. Damit ent-
fallen Aufwandsentschädigung für die Stell-
vertretung und das Sitzungsgeld.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Holthusen, 27.8.2014 (Siegel) Facklam
Bürgermeisterin

Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Holthusen wird hiermit bekannt-
gemacht.
In die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Holthusen und ihre Anlagen kann
vom 25.09.2014 bis 30.10.2014 im Amt Stralen-
dorf- FD I Koordinierungsstelle, Dorfstraße 30,
19073 Stralendorf, während der Öffnungszeiten
jedermann Einsicht nehmen.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5
Kommunalverfassung Mecklenburg- Vorpom-
mern (KV M- V) eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Kommunalverfassung
für das Land Mecklenburg- Vorpommern beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
• diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

bekanntgemacht worden,
• der Form- und Verfahrensmangel ist gegenü-

ber dem Amt Stralendorf  oder der Gemeinde 
Holthusen vorher gerügt  und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Holthusen, 27.8.2014 (Siegel) Facklam
Bürgermeisterin

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Holthusen

Bekanntmachung 
des

Wasser- und Bodenverbandes 
„Schweriner See/Obere Sude“

Die Gewässerschau des Wasser- und Boden-
verbandes in den Mitgliedsgemeinden:

Wittenförden, Zülow, Rogahn
Stralendorf, Pampow, Dümmer
Holthusen, Schossin, Warsow

findet am 6.11.2014 statt.
Treffpunkt : 9.00 Uhr Amt Stralendorf – 

Saal Amtsscheune

Ihr Ansprechpartner 

für gewerbliche 

und private Anzeigen

Reinhard Eschrich

Tel.: 0385-4856325 

oder 0171-7406535

delego. lueth@t-online.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Die Amtsverwaltung muss immer
wieder feststellen, dass Gartenab-
fälle illegal auf öffentlichen Grün-
flächen entsorgt werden. Diese
Unsitte führt dazu, dass die Naher-
holungsräume unansehnlich wer-
den und deren Aufenthaltsqualität
erheblich leidet. Schäden an Gehöl-
zen mit negativen Auswirkungen für
die Fauna sind nicht selten. Garten-
abfälle in der freien Natur sind nicht
nur ein unschöner Anblick. Durch
den erhöhten Nährstoffeintrag und
die Einbringung nichtheimischer,
möglicherweise invasiver Pflanzen-
arten können auch beachtliche
Schäden an der Natur angerichtet
werden. Aus einer eventuell einma-
ligen Ablagerung solchen Materials
wird zudem häufig Gewohnheit
oder Nachbarn schließen sich die-
sem Fehlverhalten an. Mit der Zeit
werden Grün- und Waldflächen hin-
ter Privatgrundstücken mit unan-
sehnlichen pflanzlichen Abfällen
überhäuft. Erfahrungsgemäß lässt
weiterer Müll wie Plastikabfälle
nicht lange auf sich warten - weder

für die Anlieger noch für Spazier-
gänger ist es ein schöner Anblick,
wenn sich so quasi wilde Mülldepo-
nien entwickeln.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die
Entsorgung von derartigen Abfällen
im Wald oder in der freien Land-
schaft eine Ordnungswidrigkeit dar-

stellt, welche mit einem Bußgeld
geahndet werden kann. Unzulässig
in Wald und Flur abgekippte Garten-
abfälle müssen aufgrund ihrer
negativen Folgen für den Natur-
haushalt geahndet und beseitigt
werden. Abfälle müssen, auch wenn
sie von Dritten illegal abgelagert

wurden, nach Abfallrecht vom Grun-
deigentümer entfernt und einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung zuge-
führt werden. Dies verursacht hohe
Kosten, die letztlich von der Allge-
meinheit zu tragen sind. Kosten ent-
stehen zum Beispiel für das Auf-
sammeln der Pflanzenabfälle und
auch für die Verfolgung und Ahn-
dung der illegalen Entsorgung.

Festzustellen ist, dass die illegale
Entsorgung der Grünabfälle völlig
unnötig ist, da genügend legale
Alternativen zur Verfügung stehen.
Zunächst können die Grünabfälle,
sofern das eigene Grundstück groß
genug ist, eigenkompostiert und zur
Humusversorgung oder Düngung
genutzt werden. Den Gartenbesitze-
rinnen und Gartenbesitzern, die
nicht kompostieren können oder
wollen, bietet der Landkreis Lud-
wigslust-Parchim zahlreiche Mög-
lichkeiten an, ihre Grünabfälle einer
ordnungsgemäßen Verwertung
zuzuführen. Standorte und Öff-
nungszeiten der Entsorgungssyste-
me für pflanzliche Abfälle im Land-
kreis Ludwigslust-Parchim werden
vom Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises bekannt gemacht
(Abfallratgeber 2014).

Daher appellieren die Gemeinden
sowie Amtsverwaltung dringend,
Grünabfälle ordnungsgemäß zu
behandeln beziehungsweise zu ent-
sorgen und die öffentlichen Wege,
Plätze und Grünanlagen sauber zu
halten.

Sachdienliche Hinweise zu ord-
nungswidrigen Abfallablagerungen
von Gartenabfällen, melden Sie
bitte dem Fachdienst I - Ordnungs-
recht des Amtes Stralendorf. Bitte
geben Sie dabei so genau wie mög-
lich den Ort der Abfallbeseitigung
sowie Feststellungen zum Verursa-
cher an, soweit diese bekannt sind.

Ihr Ordnungsamt

Illegale Entsorgung von Grün- und Gartenabfällen 
auf öffentlichen Flächen
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Haushaltssatzung der Gemeinde Warsow
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2014
und mit Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses Ludwigslust-Parchim folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 594.500  €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 640.900  €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf -46.400  €

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf -46.400  €
die Einstellung in Rücklagen auf 0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf 6.300  €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf -40.100  €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf 590.600  €
die ordentlichen Auszahlungen auf 584.800  €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 5.800  €

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 315.400  €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 445.500  €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -130.100  €

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 134.700  €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.400  €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 124.300  €

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldun-
gen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 120.000  €

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
festgesetzt auf 58.000,00 €

§ 5 
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 300 v. H. 

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,975
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug 0  €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorjahres beträgt 0  €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0  €

§ 8 
Weitere Vorschriften

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV 
ist ein Betrag von mehr als 20.000,00 €.

2. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 und 3 KV 
ist ein Betrag von mehr als 10.000,00 €.

3. Innerhalb der Teilergebnishaushalte werden die Ansätze für Aufwen-
dungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt
dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen nach § 14 
Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vor-
pommern im Teilfinanzhaushalt. 

4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines 
Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig nach  § 14 Absatz 3
Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg-Vorpommern erklärt. 

5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszah-
lungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dessel-
ben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

6. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungs-
ansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der 
Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren
sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von
Mehraufwendungen verwendet werden.

7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechti-
gen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushalts-
verordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern. 

8. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen
sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweili-
gen Produkt einzusetzen.

9. Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschul-
dung trifft der Fachdienstleiter II oder sein Stellvertreter des Amtes Stra-
lendorf.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 9.9.2014 erteilt.

Warsow, den 15.9.2014 (Siegel) gez. Buller
Bürgermeisterin

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Abs. 3
KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Schreiben vom 08.08.2014
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom
25.09. – 24.10.2014 im Gebäude der Amtsverwaltung Stralendorf, Dorf-
straße 30 in 19073 Stralendorf, Zimmer 205 öffentlich zu den Öffnungszei-
ten aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 KV M-V eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden,
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Warsow, den 15.9.2014 (Siegel) gez. Buller
Bürgermeisterin
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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Holthusen
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.03.2014
und mit Genehmigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses Ludwigslust-Parchim folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.314.800  €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 1.392.900  €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf -78.100  €

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 €

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf -78.100  €
die Einstellung in Rücklagen auf 0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf -78.100  €

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 1.258.000  €

die ordentlichen Auszahlungen auf 1.250.400  €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 7.600  €

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.500  €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.396.900 €

der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.390.400 €

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.469.300  ¤
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 86.500  €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.382.800  €

festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldungen(Kreditermächtigung) * wird festgesetzt auf 1.250.000  €

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit wird festgesetztauf 100.000,00 €

§ 5 
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)  für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 300 v. H.

§ 6 
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,2125
Vollzeitäquivalente Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug 0 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorjahres beträgt 0 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0 €

§ 8 
Weitere Vorschriften

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV 
ist ein Betrag von mehr als 30.000,00 0 €.

2. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 und 3 KV
ist ein Betrag von mehr als 15.000,00 0 €.

3. Innerhalb der Teilergebnishaushalte werden die Ansätze für Aufwen-
dungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt
dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen nach § 14 
Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- 
Vorpommern im Teilfinanzhaushalt. 

4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines 
Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig nach  § 14 Absatz
3 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg-Vorpommern erklärt. 

5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszah-
lungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dessel-
ben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

6. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungs-
ansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der 
Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren
sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von
Mehraufwendungen verwendet werden.

7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechti-
gen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushalts-
verordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern. 

8. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen
sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweili-
gen Produkt einzusetzen.

9. Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschul-
dung trifft der Fachdienstleiter II oder sein Stellvertreter des Amtes 
Stralendorf.

* Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Kreditaufnahme von 1.250.000 €
wurde am 10.9.2014 versagt. Im Falle des noch ausstehenden  Nachweises
der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme, ist eine
nachträgliche Genehmigung in Aussicht gestellt worden.

Holthusen, den 15.9.2014                            Siegel Gez. Facklam
Ort, Datum Bürgermeisterin

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Abs. 3
KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Schreiben vom 08.08.2014
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom
25.09. – 24.10. 2014 im Gebäude der Amtsverwaltung Stralendorf, Dorf-
straße 30 in 19073 Stralendorf, Zimmer 205 öffentlich zu den Öffnungszei-
ten aus. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 KV M-V eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden,
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Holthusen, den 15.09.2014 Siegel Gez. Facklam
Ort, Datum Bürgermeisterin
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Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777), wird
nach Beschlussfassung der Gemeinde-vertre-
tung Klein Rogahn vom 11.09.2014 folgende 1.
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Klein
Rogahn erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Klein Rogahn
vom 01.12.2011 wird wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

„Die beratenden Ausschüsse der Gemeinde
vertretung setzen sich, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes geregelt ist, aus fünf 
Gemeindevertretern und vier sachkundigen 
Einwohnern zusammen.“ 

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 2 werden die Wörter „überplan-
mäßige Ausgaben“ durch die Wörter „über-
planmäßige Aufwendungen und überplan-
mäßige Auszahlungen“ ersetzt.
b) In Ziffer 2 werden die Wörter „außerplan-
mäßige Ausgaben“ durch die Wörter „außer-
planmäßige Aufwendungen und außerplan-
mäßige Auszahlungen“ ersetzt. 

3. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Zahl „30,00“ durch die 
Zahl „40,00“ ersetzt.
b) Der Absatz 3 wird geändert in: „Der Bürger-
meister erhält eine Aufwandsentschädigung in

Höhe von 850,00 Euro nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Im Krankheitsfall wird diese Ent-
schädigung 6 Wochen weiter gezahlt. Eine 
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbe-
dingter Abwesenheit, soweit diese zu vertre-
tenden Zeiten nicht über 3 Monate hinausgehen.“

c) Der Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
Der erste stellvertretende Bürgermeister oder
die erste stellvertretende Bürgermeisterin des
ehrenamtlichen Bürgermeisters oder ehren-
amtlichen Bürgermeisterin erhält monatlich 
170,00 Euro, der zweite stellvertretende Bür-
germeister oder die stellvertretende Bürger-
meisterin erhält monatlich 85,00 Euro. Nach 
drei Monaten Vertretung erhält der stellvertre-
tende Bürgermeister oder die stellvertretende
Bürgermeisterin die volle Aufwandsentschädi-
gung des  ehrenamtlichen Bürgermeisters 
oder der ehrenamtlichen Bürgermeisterin. 
Damit entfällt die Aufwandsentschädigung 
für die Stellvertretung und das Sitzungsgeld. 

d) Der alte Absatz 6 wird zum Absatz 5.
e) Der alte Absatz 7 wird zum Absatz 6.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Klein Rogahn, 11.9.2014 (Siegel) gez. Reimann
1. stellv. Bürgermeisterin

Die vorstehende Hauptsatzung der Gemeinde
Klein Rogahn wird hiermit bekanntgemacht.

In der Hauptsatzung der Gemeinde Klein Rogahn
und ihre Anlagen kann vom 25.09.2014 bis
30.10.2014 im Amt Stralendorf – FD I Koordinie-
rungsstelle, Dorfstraße 30, 19073 Stralendorf,
während der Öffnungszeiten jedermann Einsicht
nehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass
gemäß § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (KV M- V) eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg- Vorpom-
mern beim Zustandekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann,
es sei denn,
• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
• diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

bekanntgemacht worden, 
• der Form- und Verfahrensmangel ist gegenü-

ber dem Amt Stralendorf vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Klein Rogahn, 11.9.2014 (Siegel) gez. Reimann
1. stellv. Bürgermeisterin

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Klein Rogahn

Änderung 
Verteilstellen 

für Gelbe Wertstoffsäcke

Im Abfallratgeber des Landkreises Ludwigslust –
Parchim für das Jahr 2014 werden Verteilerstel-
len für die Ausgabe von Gelben Wertstoffsäcken
genannt.

Hierbei ergibt sich folgende Änderung in der
Gemeinde Pampow:

Ab dem 1.10.2014 erfolgt die Verteilung der Gel-
ben Wertstoffsäcke
• Kinder- und Jugendtreff im Gemeindehaus,
Schmiedeweg 1 in Pampow in der Zeit von Mon-
tag bis Freitag von 14:00-18.00 Uhr und
• Bibliothek der Gemeinde, Fährweg 6 in Pam-
pow zu den ab Oktober neu geltenden Öffnungs-
zeiten (werden durch die Gemeinde noch
bekannt gemacht).

Bitte beachten Sie! Pro Ausgabe werden nur 2
Rollen ausgehändigt.

Das Ordnungsamt

Montage: Archiv delego
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Bürgerinformation
Das Ordnungsamt informiert:

Feuer im Garten oft illegal und teuer
Information zum Verbrennen von Pflanzenabfällen

Immer häufiger erhalten wir
Beschwerden über starke Rauch-
entwicklung und die damit verbun-
dene Belästigung durch das
Abbrennen von Gartenabfällen.
Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle
im März und Oktober ist bereits seit
mehreren Jahren nur noch in Aus-
nahmefällen gestattet - und nicht
umgekehrt, wie diverse Grund-
stückseigentümer nach wie vor
glauben.
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim
hat in die ab 01.01.2013 gültige
Abfallsatzung neue Regelungen zur
Entsorgung von pflanzlichen Abfäl-
len aufgenommen.
In § 6 Abs. 5 heißt es dazu:
„Das Behandeln (z. B. Verbrennen)
und Ablagern von Abfällen in sonsti-
ger Weise in oder auf nicht zugelas-
senen Anlagen oder Grundstücken
ist NICHT ERLAUBT. Pflanzliche
Abfälle, die auf nicht gewerblich
genutzten Gartengrundstücken
anfallen, dürfen nur verbrannt wer-
den, wenn eine Entsorgung nach § 1
Abs. 1 und 4 Pflanzenabfalllandes-

verordnung – PflanzAbfLVO M-V
(Kompostierung) oder durch Nut-
zung der vom Landkreis angebote-
nen Entsorgungssysteme nicht
möglich oder nicht zumutbar ist“
Standorte und Öffnungszeiten der
Entsorgungssysteme für pflanzliche
Abfälle im Landkreis Ludwigslust-
Parchim werden vom Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises
bekannt gemacht (Abfallratgeber
2014).
Die Verbrennung, also die Beseiti-
gung von pflanzlichen Abfällen auf
dem eigenen Gartengrundstück ist
also die Ausnahme. Im Regelfall gilt
der Vorrang der Verwertung der
pflanzlichen Abfälle, also die Ent-
sorgung über die öffentlichen Ent-
sorgungssysteme oder durch eige-
ne Verwertung.
Das Verbrennen von pflanzlichen
Abfällen auf gewerblich genutzten
Grundstücken ist nicht erlaubt.
Von der Ausnahme, die Abfälle auf
dem eigenen Grundstück zu ver-
brennen, kann nur derjenige
Gebrauch machen, der nachgewie-

sener Maßen die öffentlichen Ent-
sorgungsmöglichkeiten nicht nut-
zen kann oder für den deren Nut-
zung nicht zumutbar ist. Gründe
hierfür können z.B. sein:
• Keine Transportmöglichkeiten
oder zu große Entfernung zu öffent-
lichen Containern oder Annahme-
stellen
• Subjektive Bedingungen wie z.B.
körperliche Überforderung durch
Transport und Umschlag der Abfälle
Wer von der Ausnahmeregelung,
der Verbrennung von Pflanzenabfäl-
len Gebrauch macht, hat die Zeitre-
gelung der Pflanzenabfalllandes-
verordnung zu beachten. Danach ist
das Verbrennen nur zu folgenden
Zeiten erlaubt:
vom 1.3. bis 31.3. und vom 1.10. bis
31.10. Werktags (nicht sonntags
oder feiertags) jeweils 2 Stunden
täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.
Wenn pflanzliche Abfälle verbrannt
werden sollen, so ist dies im abfall-
rechtlichen Sinne Beseitigung. Es
entstehen unweigerlich gesund-
heitsschädliche Gase und Stäube,

die eine Selbstgefährdung verursa-
chen. Je nach Lage der Brennstelle
kann auch die Nachbarschaft erheb-
lich belästigt und gefährdet werden.
Wer außerhalb der in der Pflanzen-
abfalllandesverordnung geregelten
Zeiten verbrennen will, kann eine
Ausnahmegenehmigung beim Fach-
dienst Natur-und Umweltschutz des
Landkreises Ludwigslust-Parchim
beantragen. Auskunft dazu erteilt
Herr Hergert Tel.: 03871 / 722-6843.

Hinweis:
In Kleingartenanlagen u.ä. ist zu
beachten, dass das Verbrennen als
solches zwar erlaubt ist, der einzel-
ne Parzellenbesitzer selbst kann
sich aber nicht auf die Pflanzenab-
falllandesverordnung berufen, da
Kleingartenanlagen in der Regel nur
aus einem Grundstück bestehen
und das Verbrennen an den grund-
buchmäßigen Grundstücksbegriff
geknüpft ist.

Ihr Ordnungsamt

Regionales

Wer in Heimen und Jugendwerkhöfen
in der DDR Leid und Unrecht erfahren
hat und heute noch unter den Folgen
leidet, sollte bis 30. September 2014
beim Fonds Heimerziehung seine
Ansprüche anmelden. Spätere Mel-
dungen können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
Eine formlose Meldung bei einer
Fonds-Beratungsstelle genügt. Die
Beratungsstellen sind im Internet
unter www.fonds-heimerziehung.de
zu finden. Die Anlauf- und Beratungs-
stelle für MV ist telefonisch unter
0385 / 557 1661 zu erreichen. Es emp-
fiehlt sich eine schriftliche Meldung
per Mail an heimerziehung@lstu.mv-
regierung.de, per Fax an 0385 / 734
007 oder per Post an die Anlauf- und
Beratungsstelle „Heimerziehung in
der DDR“, Bleicherufer 7, 19053
Schwerin. „Melden Sie sich, schrei-
ben Sie an uns, sagen Sie es anderen
Betroffenen. Wer bis 30. September
2014 nicht gemeldet ist, geht leider
leer aus“, appellierte die Landesbe-
auftragte Anne Drescher. 

Ein Anmeldeformular kann unter
www.landesbeauftragter.de abgeru-
fen werden. Die Anlauf- und Bera-
tungsstelle bei der Landesbeauftrag-
ten für MV für die Stasi-Unterlagen
ist zuständig für alle Betroffenen
mit aktuellem Wohnort in Mecklen-
burg-Vorpommern sowie für Betrof-
fene aus den alten Bundesländern
und dem Ausland, wenn die einwei-
sende Behörde ihren Sitz im Gebiet
des heutigen Mecklenburg-Vor-
pommern hatte. 
Der Fonds „Heimerziehung in der
DDR“ wurde zum 1. Juli 2012 einge-
richtet. Nachdem die Fondsmittel in
Höhe von 40 Millionen Euro bereits
vorfristig gebunden waren, sind seit
September 2014 wieder Leistungs-
vereinbarungen möglich. Bund und
Länder haben sich darauf verstän-
digt, eine Finanzierung für alle bis
zum Meldeschluss vorgemerkten
leistungsberechtigten Betroffenen
zu sichern.

Text: LStU.Zögling eines Spezialkinderheimes um 1970 bei Reinigungsarbeiten. 
Foto: Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e.V.

Noch bis 30. September 2014 beim Fonds Heimerziehung melden
Meldefrist für Ansprüche von ehemaligen DDR-Heimkindern endet

Foto: Ulrich Velten (pixelio)
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Sport vor Ort

„Wehr Dich - aber richtig!“
Selbstverteidigungskurs für Frauen undMädchen

Pampow./Holthusen. Die Karate
und Selbstbehauptungsschule Bu-
shido Pampow e.V. startet zu dem
Thema „Gewalt an Frauen“ am 10.
Oktober 2014 in der Sporthalle Hol-
thusen einen Kurs über 8 Wochen. 
Im Kursprogramm wird Theorie,
Selbstbehauptung und reale effek-
tive Selbstverteidigung den Kurs-
teilnehmerinnen vermittelt. Bei
steigenden Zahlen wird das Thema
Gewalt an Frauen immer brisanter.
Studien zeigen noch immer steigen-
de Zahlen. Man geht hier davon aus,
dass das Dunkelfeld doppelt so
hoch ist. Aus Scham oder aus Angst
melden oder zeigen Frauen Gewalt-
tätigkeiten egal welcher Form nicht
an. Bei Verletzungen werden
irgendwelche Ausreden gebraucht
wie es zu ersichtlichen Verletzun-
gen gekommen ist.
Gewalt gegen Frauen ist kein einzel-
nes Erscheinungsbild. Laut bekann-
ten und veröffentlichten Statistiken
wird jede vierte Frau mindestens
einmal im Leben Opfer einer
Gewalttat durch Ehemann, Freund,
Bekannte oder Fremde. Belegt wird
das auch durch Studien des Bun-
desministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, Lebenssi-
tuation, Sicherheit und Gesundheit
von Frauen in Deutschland.

Polizeilich registriert ist nur ein klei-
ner Teil der Taten. Die meisten
Gewalttaten geschehen in der
Mehrheit im sozialen Nahraum und
nicht, wie oft vermutet wird auf der
Straße. 

Frauen erleiden schwerste Verlet-
zungen, Vergewaltigungen und
auch versuchte und vollendete
Tötungen. Dieses wird in Form und
Art ausschweifen und an Intensität
zunehmen. Männer, die hierzu, nei-
gen setzen hier verschiedenste Mit-
tel der Macht und Kontrolle ein. 

Im Kurs werden den Frauen und
Mädchen abgesehen von einem
kleinen theoretischen Teil an den

Übungsabenden in der Selbstbe-
hauptung gezeigt, wie sich mit den
„körpereigenen Waffen“, verteidigt
werden kann, ohne Fäuste einzuset-
zen. In Rollenspielen wird die Kör-
perhaltung, Mimik und Stimme
geschult. Hier soll das Selbstbe-
wusstsein gestärkt werden. Weiter-
hin das Verhalten in Gefahrensitua-
tionen. Es können auch Situationen
kommen wo es nicht mehr anders
geht und sich körperlich zur Wehr
gesetzt werden muss. Hier werden
effektive Schlag und Tritttechniken
den Teilnehmerinnen vermittelt und
geübt. Dafür benötigt es keinerlei
Vorkenntnisse. Hier werden keine
unmöglichen Techniken vermittelt,
die jahrelanges Training erfordern.

Sondern Techniken, die wirksam
und effektiv sind. Die Frau hat even-
tuell nur eine Möglichkeit, sich zu
wehren. Also muss der Schlag oder
Tritt eine Wirkung haben. Der Kurs
wird nach den Kriterien und Richtli-
nien der Polizei ausgerichtet. Als
Trainer sind immer eine Frau und
ein Mann anwesend. Leiter des Kur-
ses ist ein Karatelehrer, Gewalt-
schutztrainer und Selbstverteidi-
gungslehrer, der solche Kurse
schon oft in Zusammenarbeit mit
der Polizei, dem Weißen Ring und
anderen Institutionen gemacht hat. 
Teilnahme am Kurs ist nur mit vor-
heriger Anmeldung möglich. Der
Kurs wird nur mit einer begrenzten
Teilnehmeranzahl ausgerichtet.
Frauen und Mädchen ab 14 Jahren
können an dem Kurs teilnehmen.
Der Kurs findet unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.

Keine Zuschauer oder andere Anwe-
sende. Eine Anmeldung bitte telefo-
nisch unter 0176-55602122. Weite-
res auch auf der Vereinsseite :
http://bushido-karate-
schule.jimdo.com/gewaltschutz-
frauen/ .

Text / Foto: Ferry Heinrich

DELEGO Wirtschaftsverlag – Ihr Anliegen in guten Händen
Ihre Werbung kommt im Schweriner Umland und im Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Geltung

Vertrauen Sie 20-jähriger Verlagserfahrung.
Unsere Mitarbeiter machen es Ihnen leicht!

Diese stilisierte Karte ist nicht maßstabs-
gerecht und dient nur zur Übersicht über die
Verbreitungsgebiete der Objekte. 

© by DELEGO 2014

WIRTSCHAFTSVERLAG
Detlev Lüth
Telefon: 0385-48 56 30
eMail: delego.lueth@t-online.de

Schwerin

Hagenow
Parchim

Sternberg

Crivitz

Lübz

Goldberg

Ludwigslust

Neustadt-Glewe

Grabow

Dömitz

Wittenburg

Boizenburg

Lübtheen

Zarrentin Pampow
Stralendorf

Wittenförden

Dobin am See

Cambs

Leezen
Godern

Raben Steinfeld

Sukow
Plate

Banzkow

Neben diesen Objekten bietet Ihnen der
Verlag auch die delüx-Magazine der
Regionen Mecklenburg-Schwerin, Lübeck
und Rostock für eine hochwertige Wer-
bung bei einer ausgewählten Leserschaft
an.

In unserem Verlag werden die Südwest-
Mecklenburger RUNDSCHAU, das
Stralendorfer   Amtsblatt mit den Be-
kanntmachungen des Amtes Stralendorf
sowie der REGIONAL•ANZEIGER im un-
mittelbaren Umfeld der Landeshauptstadt
Schwerin jeweils in monatlicher Erschei-
nungsweise verlegt.

Mit der Südwest-Mecklenburger
RUNDSCHAU erreichen Inserenten
54.000 Haushalte in der Region Ludwigs-
lust/Hagenow oder/und 38.000 Haushalte
im Bereich Parchim/Lübz/Sternberg. Mit
einer kompletten Belegung erfahren
92.000 Haushalte im Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim Ihre Werbung.

Das Stralendorfer Amtsblatt erhalten
5.400 Haushalte im Gebiet des Amtes
Stralendorf.

Mit dem REGIONAL•ANZEIGER in einer
Auflage von 7.500 Exemplaren werden
Haushalte im Bereich Banzkow und Ost-
ufer Schweriner See informiert.

Damit können Sie als Inserenten werbe-
wirksam neben der geteilten Belegung
der Rundschau weiterhin eine differen-
zierte Belegung für diese genannten Ob-
jekte auswählen oder die attraktive Kom-
bination Ihrer Anzeigenwerbung darin in
Anspruch nehmen.

Selbstverständlich veröffentlichen wir in
unseren Objekten auch Ihre Stellenge-
suche und Ihre Familienanzeigen zu
einem Vorzugspreis.

MECKLENBURG
SCHWERIN

ROSTOCK

LÜBECK
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Die Zutaten:
Für ein schmackhaftes 5-Personen-
Gericht benötigen wir etwa 400 ml
Suppe. 1 Hokkaido mit einem
Gewicht von 3 bis 4 kg. 10
Gramm Butterschmalz,
200 Gramm Kartoffeln
oder Möhren geschält,
250 ml Kokosmilch und
ein wenig Ingwer.

Die Zubereitung:
Der Kürbis wird geschält
und danach in kleine Wür-
fel geschnitten. 0,5 bis 1 cm
des Inneren herausnehmen und
die Kerne vorerst zur Seite legen.
Die Kürbiswürfel in Butterschmalz
anschwitzen, danach mit 2 Liter
Wasser, Kartoffeln oder Karotten
auffüllen und das Ganze etwa
anderthalb Stunden durchkochen
lassen. Zwischendurch etwas Salz
hinzugeben.
Wenn der Hokkaido weich ist,
kommt der Pürierstab zum Einsatz.
Jetzt wird der Kürbis zu einem Mus
fein püriert. Hat man keinen Pürier-
stab zur Hand greifen erfahrene
Hausfrauen auch zur „Flotten
Lotte“. Aber Vorsicht, nicht die Fin-
ger verbrennen! Anschließend mit

ein wenig Kokosmilch und Ingwer
die fast fertige Suppe
abschmecken. Das Auge isst

bekanntlich mit, darum
kommen jetzt die Kür-

biskerne als Deko-
ration auf die
Suppe – ich emp-
fehle die Kerne
vorher ohne Fett
anzurösten. Hat
man jetzt noch ein

wenig Kürbis-
kernöl im Küchen-

schrank, kann man dies
als Garnitur auf die Suppe

geben. Der Hokkaidokürbis weist
ein sehr festes und oranges Frucht-
fleisch auf und hat zudem einen
sehr hohen Karotingehalt. 
Die gesundheitsbewussten Leserin-
nen unter Ihnen wissen es längst,
Karotin ist gut für unsere Hautfarbe.
Damit ist eine Hokkaidosuppe auch
noch eine gesunde Speise.
In diesem Sinne: Viel Freude bei der
Zubereitung und guten Appetit.

Ihr Maik Mohs
Stralendorfer Event- und Partygastronom

Fotos: W. R. Wagner (pixelio),
M. Reiners

Heute: 

Die Hokkaido-Kürbissuppe
Liebe Leser, heute stelle ich Ihnen ein saiso-
nales Rezept vor, das vor allem die Freunde
von Gemüsesuppen interessieren dürfte.
Kürbisse bieten nicht nur zu Halloween einen
gruseligen Spaß, sondern sorgen auch als
aromatisches Suppengericht für manche
Gaumenfreude.

Geerntet werden die Hokkaidokürbisse seit
Anfang September und bei artgerechter
Lagerung ist dies noch meist bis Anfang
Dezember möglich. Den Reifegrad eines
Hokkaidokürbiss kann man durch einfaches
Klopfen auf die Schale testen. Erklingt ein
hohles Geräusch, weiß man, dass der Kür-
bis reif ist.
Gelagert werden sollten Hokkaidokürbis-
se an einem kühlen und trockenen Ort.
Bei einer Lagertemperatur von 10 bis 13
Grad kann man die Kürbisse rund 4 bis 6

Monate lagern.

Der „Orden der Wimpler“
Näherinnen sorgten für endlose Wimpelkette 

Holthusen. Bereits im Zuge der Vor-
bereitungen für das Holthusener
Dorffest 2008 entstand die Idee
„eigene“ Wimpelketten für das Dorf
anzufertigen. So trafen sich dann
über 5 Jahre hinweg einmal monat-
lich Frauen im Gemeindehaus, um
dieses Ziel zu verwirklichen. Stoffe
und Schnüre wurden hauptsächlich
von privater Hand gespendet. Erika
Adam aus Pampow gab die fachli-
che Anleitung und organisierte im
Jahr 2011 auch einen gemeinschaft-
lichen Ausflug in das Schweriner
Schloss mit dem Petermännchen.
Es blieb keine Zeit zum Nachmes-
sen, aber nachdem sich die Kartons
zu stapeln begannen, baute Karl-
Otto Deichmann eine „Wimpelket-
tenaufrollmaschine“, sodass die
Lagerung auf Rollen möglich wurde.
(wir berichteten)
Ein gemeinsamer Kochabend in der
Stralendorfer „Mohserie“ 2012 soll-
te bereits ein kleines Dankeschön
an alle Fleißigen sein. Zum Dorffest
2013 zeigte sich Holthusen bunt
geschmückt, nicht zuletzt auch
durch die vielen wehenden bunten
Wimpel. 

Anlässlich der Festsitzung der
Gemeindevertretung zeichnete die
damalige Bürgermeisterin Margrit
Uffmann die „Kerngruppe“ der
Näherinnen aus und nahm sie sym-
bolisch in den „Orden der Wimpler“
auf. „Wirklich fertig war dann der
letzte Meter im Frühsommer 2014“,
freut sich Margrit Uffmann. Ein
gemeinsamer  Abschlussabend im
August setzte dann den vorläufigen
Schlusspunkt für diese Gemein-
schaftsaktion im Dorf.
„Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja
irgendwann ein neues Projekt?“,
fragt Margrit Uffmann im Gespräch
und dankt rückblickend nochmal
allen, die mitgemacht haben.
Die Materialspender, die Heimar-
beiter, Zuschneider, Falter, Umsäu-
mer, Fadenabschneider und die Auf-
roller – sie alle haben eine endlos
erscheinende Wimpelkette geschaf-
fen, die auch bei künftigen Dorffe-
sten und Jubiläen das Straßenbild
Holthusens zieren soll.

Text: Reiners / Uffmann
Foto: Uffmann

19073 STRALENDORF
DORFSTRASSE 31 

TELEFON(03869) 780770
TELEFAX(03869) 780788
MOBIL (0174) 9921990
E-MAIL INFO@PARTY-MOHS.DE

Aus den GemeindenAufgetischt

Ihr Ansprechpartner für gewerbliche 
und private Anzeigen Reinhard Eschrich
Tel.: 0385-4856325 oder 0171-7406535

delego. lueth@t-online.de
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Todbringende Laubsauger
Regional. Er ist wieder zu hören, der
Sound des Herbstes: Laubsauger,
hochfrequentes dissonantes Jaulen.
Man bekommt die Puster schon für
wenig Geld bei fast jedem Discoun-
ter: viel Lärm für wenig Geld. Mit
Geschwindigkeiten von bis zu 300
Stundenkilometern werden Laub,
Staub und auch viele Klein- und
Kleinstlebewesen durch die Luft
geblasen und anschließend aufge-
saugt und gehäckselt. 
Der Einsatz solcher Maschinen geht
nicht nur Bürgern auf die Nerven.
Der NABU warnt vor dem Einsatz
solcher Geräte. Sie entfernen nicht
nur die Blätter, sondern sind auch
eine Gefahr für Kleintiere und
Vögel. Sie gefährden die in Boden-
und Krautschicht lebenden Kleinle-
bewesen. Tiere wie Regenwürmer,
Asseln, Spinnen, Tausendfüßler,
Springschwänze und Milben ver-
wandeln Laub und Pflanzenreste in
Humus und dienen Vögeln und
anderen Tieren als Nahrung. 
Wer im nächsten Jahr Singvögel im
Garten genießen will, sollte die
Motorheuler in der Ecke stehen las-
sen, rät der NABU. Laubsauger mit
Häckselfunktion können sogar Frö-
sche und Lurche zu Mus verarbei-
ten. Auch für Kleinsäuger ohne
Fluchtverhalten wie Igel und ihre
Jungen sind diese modernen Geräte
lebensbedrohlich. Lieber sollte man
zu Besen und Rechen greifen, oder

das Laub einfach auf Rabatten lie-
gen lassen. Es bildet so einen guten
Dünger für den Boden und ist ein
wichtiger Lebensraum für Tiere.
Außerdem schützt die Laubdecke
den Boden im Winter vor Frost. Für
Gehölze, besonders für Stauden
und Blumenzwiebeln, dient sie als
natürlicher Wintermantel. Lediglich
aus Gründen der Verkehrssicherheit
sollte auf Gehwegen gekehrt wer-

den. Laubhaufen sind ein wichtiger
Bestandteil eines naturnahen,
lebendigen Gartens. Igel, die im
Herbst auf der Suche nach einem
Platz für den Winterschlaf sind, nut-
zen sie gerne als Schutz in der kal-
ten Jahreszeit. 
Darüber hinaus stoßen Laubsauger
auch gesundheitsschädliche Abga-
se wie Kohlenwasserstoffe, Sticko-
xide und Kohlenmonoxid aus.

Im bayrischen Starnberg zum Bei-
spiel ist den Mitarbeitern von Bau-
hof, Schulen und anderen Einrich-
tungen der Einsatz von Laubbläsern
in bewohntem Gebiet untersagt. Die
Bevölkerung wurde per Infoblatt
aufgefordert, es dem behördlichen
Beispiel gleichzutun und die Krach-
macher möglichst im Schuppen zu
lassen. Im Rathaus stapeln sich die
Dankesschreiben erleichterter Bür-
ger. Nun hat Starnberg im Sommer
den See zu bieten und im Herbst
etwas fast noch Schöneres: Ruhe. 
Der Gesetzgeber begegnet der aku-
stischen Hochrüstung übrigens mit
der Geräte- und Maschinenlärmver-
ordnung. Motorgetriebene    Garten-
geräte wie Rasenmäher, Rasentrim-
mer, Kantenschneider, Freischnei-
der, Heckenscheren, Laubbläser,
Laubsammler, Motorkettensägen,
Motorhacken, Vertikutierer und
Schredder dürfen danach nur mon-
tags bis samstags zum Einsatz kom-
men, an Sonn- und Feiertagen ist
Bürgerruhe erste Pflicht. Die beson-
dere phonetische Durchschlagskraft
von Laubbläsern und Benzin-Motor-
sensen würdigt die Verordnung mit
einer Sonderregelung. Sie dürfen
nur in streng abgegrenzten Zeitfen-
stern, nämlich werktags von 9 bis 13
und von 15 bis 17 Uhr jaulen.

Text: dabu
Foto: Waldili (pixelio)

Naturnah
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De niege plattdütsch Eck
Välle Lüd hem ehr Freu an ehr‘n Gorden. Dat is ok wat fiens, mit de eigen
Hänn wat to schaffen un to seihn, as dat wast un gedeiht. Un wenn denn
noch ‘n Hümpel aust wart! Gröter kann de Freu gor nich sien

Astrid Korn
Tel. 015256140926

E-Mail: kornmutter@web.de

De Gorden

De Gorden wie ein jeder weit,
halt sick so manchen Drup’n Sweit.
Kickt de ierste Sünn dunn rut,
hölt tau Hus dat keiner ut.
Up den Weg nah den Gorden,
makt man sick so sine Sorgen.
Wie mach dat in’n Gorden sien?
Wier’n dor ok nich de Swien?
Ja - so heff ick mi dat dacht,
war von de iersten Blaum‘ anlacht. 
Is dat so dat ganze Johr,
sünd wi de Woch ‘n poormal dor. 
Gemüse, Kürbis, Tüffel, Pastinaken,

dor künn wi uns wat fiens ut kaken. 
Un för de Gesundheit is dat gaud,
wenn uns Liew Arwten und Bohn’
verdaut.
Dat ganze Johr hest hier din Daun
bet denn trecken de Gäus un Kraun.
Väl Vögel sind nich mier dor –
nu geiht tau En‘ dat Gordenjohr.
Ok väle Planten - ist doch wohr - 
de freuden sick up’t niege Johr. 

Autor: Joachim Parchmann, Schwerin 

Die „Stralendorfer Plattsnacker“ werden unterstützt von:

Hochwassergefahr gebannt
Neues Rohr sorgt für freien Abfluss

Zülow. Im Winter 2012/2013 sorgte
der überflutete Ottergraben für
Besorgnis unter den Anwohnern im
Dorf. Der Zulauf des Grabens war
bis an den Rand mit Wasser gefüllt,
teilweise waren die angrenzenden
Ackerflächen überschwemmt und
die Anwohner hatten große Sorgen,
dass das Wasser an ihren Häusern
Schäden anrichten könnte.
Die Rohrleitung an der Kreisstraße
K 61 war nicht mehr intakt, das Was-
ser staute zurück und täglich kam
neuer Regen hinzu. Die Kreisstraßen-
meisterei eilte mit Pumpentechnik zu
Hilfe, konnte aber gegen die großen
Wassermassen nichts ausrichten.
Angefordert wurde ein großes Rohr-
spülgerät, welches die Leitung mit
165 bar spülte und säuberte. „Es bro-
delte gewaltig, als die Wassermassen
endlich abliefen“, erinnert sich ein
Augenzeuge noch heute.

Im Sommer 2013 unternahm die
Kreisstraßenmeisterei eine Kame-
ra-Befahrung und im Ergebnis ent-
schied man, den Brückendurchlass
zu erneuern.
Der Landkreis LWL-PCH stellte kurz-
fristig Mittel zur Verfügung, um die
dringend notwendige Instandset-
zung zu ermöglichen.
Seit Anfang September ist der Tief-
und Rohrleitungsbetrieb Schüler
aus Schwerin mit den Arbeiten
betraut. Schweres Erdbaugerät ist
vor Ort, um den neuen Durchlass zu
schaffen.
„Im Namen der Gemeinde Zülow,
insbesondere der direkt betroffe-
nen Anwohner, danke ich dem Land-
kreis LWL-PCH für die schnelle
Hilfe“, so Bürgermeister Volker
Schulz abschließend.

Text: Reiners / Foto: Schulz

Bautätigkeiten am Ortseingang zu Monatsbeginn

Aus den Gemeinden

Heimatbild

Herbstlaub der Kastanienallee in Schossin Foto: kjb
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Aus den Gemeinden

Alte Fahnen in neuem Glanz
Eine fast vergessene Tradition von hoher Aktualität

Pampow. Am Anfang des 20. Jahr-
hunderts blieb auch in Pampow die
Zeit nicht stehen. Der Kirchenneu-
bau war abgeschlossen. Weitere
Häuslereien entstanden in der
Hagenower Landstraße, die später
zur Schweriner Straße umbenannt
wurde. 
Der nach 1901 aufgetretene Lehrer-
mangel konnte wieder ausgegli-
chen werden. 
Das Großherzogliche Ministerium in
Schwerin konnte der Gemeindebi-
bliothek in Pampow wieder 80 Mark
bewilligen, wodurch die Zahl der
Bücher sich auf 213 Exemplare als
Gesamtbestand der Bibliothek
erhöhte. 

Vereint durch Pampow geradelt
In dieser Zeit gründete sich 1908 im
Dorf der „Radfahrer-Verein-Pam-
pow“. Dieser Verein legte sich eine
sehr aufwendig und kunstvoll
bestickte Vereinsfahne zu, die ein
wertvolles Zeitzeugnis dieses Dor-
fes ist. 

Lange Zeit wusste man nichts von
diesen Fahnen. 1945 tauchten sie
wieder auf und wurden dem Schu-
ster Hans Prüßmann zur sicheren
Aufbewahrung anvertraut. Beim
Verkauf seines Hauses 1977 wurden
dann diese Fahnen hinter einem
Schrank gefunden. Hans Prüßmann
verstarb im Juni 1983 in Schwerin.
Seine Tochter Mathilde Juhncke
übergab nach dem Tod ihres Vaters
die bei ihr aufbewahrten Traditions-
fahnen der Feuerwehr und der
Gemeinde Pampow. Zunächst wur-
den sie im Gebäude der Feuerwehr
aufbewahrt. Nun sollen diese Fah-
nen, deren Stickereien in mühevol-
ler Kleinarbeit durch Erika Adam
wieder ausgebessert wurden, im
Gemeindehaus gezeigt werden. 

Männergesangverein „Lied hoch“
gegründet.
1924 gründete sich erneut ein Ver-
ein. Der Lehrer und Kantor Otto Krö-
pelin aus Pampow gründete den
Männergesangverein mit einem

anspruchsvollen Vereinsnamen
„Lied Hoch“. Die Nachforschungen
in Chroniken und anderen Überlie-
ferungen geben nur lückenhafte
Auskünfte. Otto Kröpelin war
zugleich der Vorsitzende des
Hauptausschusses für den Dorftag,
der im Mai 1931 vorbereitet wurde.
Zu diesem Fest leitete er selbst
noch den Posaunenchor und den
Männergesangverein Pampow.
Danach gibt es von ihm keine weite-
ren Hinweise mehr über sein Ver-
bleiben. Unmittelbar nach dem
Dorffest gründete sich ein Heimat-
verein, der vor allem ländliches
Brauchtum, den Volkstanz und die
Liebe zur Heimat pflegen sollte.
Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten in Deutschland
wurde die Pflege von Tradition und
völkischem Brauchtums den Vorga-
ben deutschnationaler Bestimmun-
gen durch den Staat vorgegeben.

Im Jahr 2000 wurde das Anliegen
des früheren Radfahrer-Vereins-
Pampow wieder aufgenommen.
Und diese Tradition geht munter
weiter. Jeden Mittwoch treffen sich
um 13.00 Uhr auf dem Parkplatz am
Friedhof Pampow begeisterte Rad-
fahrer, die ihre Freude an der Bewe-
gung und am Erkunden der Umge-
bung haben. Hier ist jedermann will-
kommen ohne Verpflichtung und
Eintrittsgebühr. Kilometerlange
Fahrradwege finden sich dafür in
unserer Region. Nur wer rastet, der
rostet.

Vielleicht könnten die historischen
Vereinsfahnen als wertvolle Erinne-
rungsstücke zugleich auch neue
musikalische Aktivitäten in der
Gemeinde Pampow ins Leben rufen.

Wöchentliche Chorproben könnten
das Vereinsleben in unserem Dorf
nachhaltig bereichern.

Text / Fotos: Karl Langhals

Die Pampowerin Erika Adam restaurierte die historischen Fundstücke in ihrer Hobbywerkstatt und verhalf den filigra-
nen Stickereien zu neuem Glanz
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Naturnah

„Natur- und Umweltschutz“ 
Eine gemeinsame Verantwortung aller Bürger 

Drei Wochen nach Ausbruch des 1.
Weltkrieges fiel am 29.09.1914 bei
Loivre in Frankreich der Dichter und
Naturschützer der Lüneburger Heide
Hermann Löns. Sein 100. Todestag ist
ein würdiger Anlass an das Leben und
Wirken dieses Mannes zu erinnern.
„Leben ist Sterben, Werden und Ver-
gehen“, schrieb er noch wenige Stun-
den vor seinem Tod in die letzten Sei-
ten seines Tagebuches. Es ist ihm in
den wenigen Tagen des Kriegsge-
schehens zur Gewissheit geworden,
dass die Menschheit mit eingebun-
den ist in den großen Kreislauf der
Natur und in die Gesetzmäßigkeiten
von Werden und Vergehen. Die Natur
und die Entwicklung der Pflanzen-
und Tierwelt ist ihm ein besonderes
Anliegen. Bis heute bleibt er ein uner-
schrockener Vorkämpfer für den akti-
ven Natur- und Umweltschutz. Seine
leidenschaftliche Rede, die er 1910 in
Bremen zum Naturschutz hielt,
schloss mit den Worten: “Das darf
nicht so weitergehen, Natur- und
Umwelt verantwortungslos zu bela-
sten. Darum bedürfen wir eines voll-
kommenen, ausreichenden und sehr
großzügigen Naturschutzes. Dazu
aber kann uns die Tat verhelfen und
nicht hohe politische Phrasen!“
Nach einhundert Jahren haben sich
die Zeiten geändert und die Welt ist
eine andere geworden. Die Probleme
aber sind geblieben. In unserer
Gemarkung finden wir Wiesen und
Felder, Moorflächen, Wälder und klei-
ne Biotope. Einige besondere Vogel-
arten und Insekten, Niederwild und
Rehwild und vielleicht auch einmal
ein Wildschwein sind hier zu finden.
Vier Jäger aus Pampow bemühen sich
redlich seit Gründung der Jagdgenos-
senschaft 1992 Hege und Pflege für
das Wild zu gewährleisten. Doch
andere Interessen stehen dagegen.
Am 22.06.2012 titelte die SVZ: Täg-
lich 7 ha weg, Landwirte fordern

gesetzlichen Flächenschutz. Auto-
bahnen, Straßen, Gewerbegebiete,
Wohnsiedlungen und andere Bauob-
jekte machen den Landwirten in MV
den Boden streitig. Hatte die Jagdge-
nossenschaft Immenhorst Pampow
1992 noch 850 ha jagdbare Fläche so
sind es 2014 nur noch 720 ha. Als
Ausgleichsfläche ist das Siebendör-
fermoor mehrfach belegt durch die
Stadt Schwerin und die Gemeinde
Pampow. Nicht nur die Menschen
unsres Landes brauchen den Lebens-
raum, auch die Kreatur hat einen
Anspruch auf sicheren und geschütz-
ten Lebensraum.
Eine Fabel aus dem im Inselverlag
erschienenen Drachenbuch könnte
zum Nachdenken anregen: Der Dra-

che und seine Freundin, die Maus,
wollen wegen der Umweltverschmut-
zung und der zunehmenden Verbau-
ung nicht mehr in ihrer früher so
schönen Heimat leben. Sie machen
sich auf in die Stadt, um den Stadt-
hund zu fragen, was denn los sei.
Auch dem Hund geht es sehr schlecht
vor lauter Gestank und Verboten. So
machen sie sich zu dritt auf, um eine
schönere und saubere Umwelt zu fin-
den. Auf ihrem Weg begegnen ihnen
viele andere Tiere, die auch über die
Umweltverschmutzung und deren
Folgen und über die Gemeinheit der
Menschen klagen. Alle diese Tiere
nehmen sie mit und suchen ein Land,
in dem sie bleiben können. Auch die
Gräser beklagen sich über die

Unkrautvernichtung und die dadurch
entstehende Vernichtung des
Lebensraumes anderer Tiere. 
Endlich finden sie ein wunderschö-
nes Tal, in dem sie bleiben wollen.
Doch die Kröte warnt sie vor dem
Atomkraftwerk und den dort austre-
tenden Giften. Also ziehen sie wei-
ter, bis sie auf einen hohen Berg
gelangen. Von dort oben rufen sie
uns Menschen eine Frage zu:
„Warum zerstört ihr die Umwelt,
wenn ihr und eure Kinder sie doch
noch so nötig brauchen!“

Text / Fotos:
Karl Langhals, stellv. Jagdvorsteher

Landgasthof „Am Amt“
Dorfstraße 19 · 19073 Stralendorf   
Tel. 03869 782310 - 01709623732

Wir laden ein!
Eisbein-Haxennessen: Samstag, 27.9. – Entenessen: Samstag 15.11.

Grünkohlessen: Samstag, 8.11. – Weihnachten: 26.12., ab 12 Uhr, Brunch
Silvesterparty: 31.12., ab 19.30 Uhr

Eintritt 60,00 Euro (inclusive kaltes und warmes Buffet, alle Getränke,
um Mitternacht Berliner Pfannkuchen). Bitte zu allen Terminen vorbestellen!

ab 10 Stück

Barbaras Pflanzenhof
Baumschule • Floristik

Sommerheide „Garden Girls“ (winterhart) 1,70 € 1,50 €
Thuja occ. Smaragd   ca. 30/40 cm 4,50 € 4,00 €
Hecken- Blutbuchen           Co. 80 cm 3,50 € 3,20 €
Hecken- Buchsbaum 1,20 € 1,10 €
Erdbeerpflanzen 0,70 € 0,65 €
Johannisbeeren HS 6,50 €
... Obstbäume, Herbst-Himbeeren, Tafeltrauben, Kulturheidelbeeren

Solange der Vorrat reicht!
B. Döppner, Schweriner Straße 64, 19075 Pampow

Telefon: 03865/4013
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Abheben im Minutentakt
Stralendorfer besuchten Hamburgs Airport

Stralendorf./Hamburg. Die Erwar-
tungen der Stralendorfer Senior(inn)en
wurden wieder einmal übertroffen.
Die Besichtigung des größten Flug-
hafens Norddeutschlands am 10.
September 2014 wurde zu einem
faszinierenden Erlebnis. 
Das Ganze begann zunächst einmal
in der Flughafen-Modellschau. Dort
erhielten die Stralendorfer in einer
unterhaltsamen Show spannende
Einblicke in den Flugbetrieb und das
Flughafengelände. 8.000 Leuchtdi-

oden verwandelten die Modellanla-
ge im Maßstab 1:500 in ein Lichter-
meer und ließen den Flughafen
samt Gebäuden, Rollwegen sowie
Start- und Landebahnen in der
Nachtansicht erstrahlen. 
Unser Touristenguide vom Besu-
cherdienst überschüttete uns in
äußerst unterhaltsamer und witzi-
ger Art mit unzähligen und oft über-
raschenden Details. Mindestens
genauso spannend ging es dann bei
der Vorfeld-Rundfahrt zu. Aber

zunächst mussten wir durch eine
Sicherheitsschleuse, wo jeder von
uns mit Detektoren gründlich abge-
tastet wurde. 
Im Abstand von wenigen Minuten
erlebten wir danach ganz aus der
Nähe den Start und die Landung
mehrerer Großraumflugzeuge. In
einer wohl einstündigen Fahrt wur-
den uns die Technik-Hallen, die
Parkplätze der kleineren Privatflug-
zeuge, die Tanklager und vieles
mehr gezeigt. 

Wir fuhren ganz dicht an die riesi-
gen Flugzeuge heran und sahen z.
B., wie Gepäck ausgeladen wurde.
Zum Schluss ging es ins Terrassen-
café zum Kaffeetrinken. Auf der
Rückfahrt waren sich alle einig,
dass es wieder eine wunderbare
Exkursion war.

Text / Foto: Jürgen Aurich

Aus den Gemeinden

Einladung 
zur Mitgliederversammlung

Jagdgenossenschaft Dümmer

Am Mittwoch, den 15.10.2014, findet unsere Mitgliederversammlung
der Jagdgenossenschaft Dümmer um 19.30 Uhr, in der Forstscheune
Forstweg 13, in Dümmer statt.

Tagesordnung:
Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Verlesen des Protokolls vom 30.08.2012
Bestätigung Protokoll vom 30.08.2012
Information des Vorstandes und Anfragen der Jagdgenossen
Finanzbericht Pachtjahr 20012/2014
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Beschlussvorlage 1/2014
Wahl der Wahlkommission
Neuwahl des Vorstandes
Wahl des Kassenprüfers
Beschluss über den Reinerlös aus 20012/2014
Beschlussvorlage 2/2014
11. Beschluss über den Auszahlungstermin
Beschlussvorlage 3/2014

Der Vorstand

Heimatbild

Spätlommerlicher Ausblick nahe Schossin
Foto: kjb



Ausgabe 9 / 24. September 2014 19

„Es klappert die Mühle...“
Senioren besuchten Mühlenmuseum

Stralendorf. Stralendorfs Senioren
fuhren am 20. August mit dem Bus
nach Gifhorn, wegen einer großen
Umleitung erreichten sie das Ziel erst
nach drei Stunden. Das Elektroboot
auf der Ise hatte auf die 31 Mann star-
ke Gruppe gewartet. Die Ise ist nur 43
km lang und nur 20 - 60 cm tief, sie ist
ein Nebenfluss der Aller und ihr Was-
ser fließt über die Weser in die Nord-
see. Während einer herrlichen Boots-
fahrt fuhren wir zuerst flussaufwärts
und einige Zeit durch ein enges, rena-
turiertes Flusstal. Die Stille war ange-
nehm und dank der Büsche und
Bäume an den Ufern war es fast wind-
still und in der Sonne richtig warm. 
Nach dem Wenden an einer breiteren
Stelle ging es zurück und an der Anle-
gestelle vorbei in Richtung Mühlen-
see. Unser Boot unterquerte dabei
drei Brücken, darunter zwei sehr tief-
liegende. Unser Bootsführer warnte
uns nachdrücklich und sagte, wir
müssten unsere Köpfe tief auf die
Tischplatten legen, weil die Brücke
uns sonst die Köpfe abreißen könnte.
Viele dachten, er mache einen Scherz,
aber je näher wir der ersten Brücke
kamen, umso deutlicher wurde uns
der Ernst der Situation klar. Allmäh-
lich kamen die ersten Mühlen und
andere schöne Objekte in Sicht. Das

Freilichtmuseum in Gifhorn beher-
bergt 16 nachgebaute Mühlen in Ori-
ginalgröße aus verschiedenen Län-
dern dieser Erde. Diese 16 Mühlen
stammen aus Griechenland, Spanien,
Portugal, Frankreich, Deutschland,
Holland, Ungarn, Russland und
Korea. Sie wurden in den Jahren 1980
bis 2003 erbaut. Weitere Attraktionen
sind der Glockenpalast, eine russisch-
orthodoxe Holzkirche sowie die
Europäische Freiheitsglocke. Im Inter-
net können Sie sich viele Objekte auf
Videoclips ansehen:
http://www.suedheide-
gifhorn.de/sehen-und-
erleben/sehenswuerdigkeiten/mueh-
len/muehlen-in-der-suedheide-gif-
horn/detail/muehlenmuseum-gif-
horn.html
Während der Bootsfahrt überraschten
uns zweimal ganz kurze und harmlose
Schauer, danach fuhren wir mit dem
Bus zum 35 m hohen Gifhorner Was-
serturm, wo wir mit dem Fahrstuhl
hoch in das Panorama-Café gebracht
wurden. Es liegt etwa 85 m über NN.
Wir hatten einen wunderbaren Rund-
blick und sahen sogar den Brocken in
der Ferne. Die Inhaberin des Cafés
erklärte den Gästen die umliegende
Gegend.

Text / Foto: Jürgen Aurich

Aus den Gemeinden

Die weißen Mühlen von Rhodos – zu besichtigen im Mühlenmuseum in Gif-
horn

Zülower besuchten "Dat oll Hus"
Stenders Privatmuseum weckt Erinnerungen

Zülow./Krebsförden. Die Senioren
aus Zülow fuhren in der letzten
Augustwoche mit großen Erwar-
tungen nach Krebsförden zum
Familienmuseum von Ilse und Wil-
helm-August Stender. 
Uns erwartete eine Kaffeetafel
und von Frau Stender selbst
gebackener Kuchen im alten Hal-
lenhaus, wo wir uns in dem her-
vorragend restaurierten Gebäude
umsahen und die alten bäuerli-
chen Gerätschaften begutachte-
ten.
Viele der Senioren haben in ihren
jungen Jahren mit diesen bäuerli-
chen Geräten in Küche, Stall und
Feld selbst gearbeitet und so fand
gleich ein reger Erfahrungsaus-
tausch statt. 
Frau Stender erzählte in sehr
anschaulicher Form wie die Land-
wirtschaft zu Zeiten des Großher-
zogs mit Abgaben und Steuern

war und erläuterte sehr anschau-
lich die Geschichte des Dorfes
Krebsförden und darin eingebun-
den die 300 Jahre alte eigene Ver-
gangenheit der Stenders auf die-
sem Grundstück. Für uns ein ganz
besonderes Erlebnis, auch weil
wir überrascht waren von den vie-
len zusammengetragenen Geräten
und dem detailgetreuen Aufbau
des alten Hallenhausees. Auch die
angrenzende im Hof befindliche
Scheune mit Landwirtschaftsma-
schinen der Nachkriegszeit ist
sehenswert bei einem Besuch im
„Oll Hus“.
Wir danken der Familie Stender
ganz herzlich für die Einblicke und
wünschen beim weiteren Ausbau
des Museumshofes viel Erfolg. 

Text / Fotos: Schulz

Begeistert vom Rundgang: Die Zülower Senioren schwelgten in so man-
cher Erinnerung an die eigene Jugend 

Originalgetreu bis ins Detail: Im Innern des niederdeutschen Hallenhauses
kann der Besucher in die gute alte Zeit eintauchen

haarmonie
jennylorenz
Friseurmeisterin

19243 Parum • Tel.: 0172/30 76 450

Friseur & Kosmetik
bei Ihnen zu Hause
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Sport vor Ort

Der MSV sagt: Danke!
Zwei Trainerlegenden nehmen Abschied vom Sportverein

Pampow. Zusammen waren Birgit
Widrat und Wolfgang Schumann 50
Jahre ehrenamtlich für den MSV
Pampow tätig. Aus persönlichen
Gründen ist nach einem halben Jahr-
hundert nun Schluss. Beide werden
in ihren Abteilungen Volleyball und
Frauengymnastik als bislang leitende
Personen ein nicht unerhebliches
Loch reißen, da sie in ihren Funktio-
nen eine Menge bewirkt haben. 
„Doch es gilt nicht Trübsal zu bla-
sen, sondern vielmehr unseren bei-
den verdienstvollen Trainern und
Abteilungsleitern Birgit und Wolf-
gang danke zu sagen und ihnen
unseren größten Respekt für die
jahrzehntelange ehrenamtliche
Tätigkeit auszusprechen“, so MSV
Geschäftsführer Martin Herrmann
gegenüber dem Amtsblatt.
Schon vor Gründung des heutigen
MSV Pampow bildete Birgit Widrat
im Jahr 1983 in Pampow eine Frau-

engymnastikgruppe, die es bis
heute gibt und an deren Spitze sie
bis vor kurzem stand. 
Die Schulpsychologin leitete somit
mehr als 30 Jahre die Geschicke die-

ser Abteilung. Sie war eines der Grün-
dungsmitglieder des MSV Pampow
e.V. im Jahr 1990 und führte den Ver-
ein fortan zusammen mit dem 1. Vor-
sitzenden Gerhard Brauer. 
Von 1990 bis zum Jahr 2000 war
"Biggi", wie sie liebevoll genannt
wird, als Finanzwart und Vorstands-
mitglied tätig. In ihrer Position als
Trainerin und Leiterin der Frau-
engymnastikgruppe qualifizierte sie
sich ständig weiter und erwarb die
notwendigen Lizenzen, um stets
Übungen in Aerobic, Step-Aerobic,
Wirbelsäulengymnastik oder auch
mal Pilates in hoher Qualität anbie-
ten zu können.

Wolfgang Schumann – ein Trainer
mit Herz
Die Entwicklung der Abteilung Vol-
leyball beim MSV begann im Sep-
tember 1995 mit der Bildung einer
weiblichen Jugendmannschaft, für

die Wolfgang Schumann verant-
wortlich zeichnete. 
Der Diplom-Sportlehrer war schon
zu DDR-Zeiten dem Volleyball ver-
bunden und begann im Jahr 1995
diesen Sport beim MSV Pampow zu
etablieren. 
Schnell wurden erste Erfahrungen
bei Wettkämpfen des Landesver-
bandes gesammelt und auch sport-
liche Erfolge ließen nicht lange auf
sich warten. Bereits zwei Jahre spä-
ter wusste in Mecklenburg-Vorpom-
mern jeder Verein im weiblichen
Bereich, dass die Mannschaften des
MSV Pampow ein ernst zu nehmen-
der Gegner sind. 
Der Aufstieg in die Landesliga
(2001/2002), der Regionalligaauf-
stieg (2011), erste Plätze bei nord-
deutschen Meisterschaften, Teil-
nahme an deutschen Meisterschaf-
ten - um nur einige Erfolge der letz-
ten Jahre zu nennen. Trainer Schu-
mann hatte immer sehr hohe
Ansprüche an sich und die Arbeit
mit den Mädchen im Trainings- und
Wettkampfbetrieb. 

Nicht zuletzt für diese direkte und
fokussierte Art wurde er von „sei-
nen Mädels“ geschätzt. Als Abtei-
lungsleiter der Sparte Volleyball
organisierte er viele Dinge selbst.
Auch die Organisation von interna-
tionalen Wettkämpfen in London,
Haven Hampshire (England), Kla-
genfurt (Österreich) und Odense
(Dänemark) lief in seinen Händen
zusammen.

Sowohl Birgit Widrat als auch Wolf-
gang Schumann wurden in der Ver-
gangenheit für ihre jahrelange,
ehrenamtliche Tätigkeit mit der
Ehrennadel des Vereins ausge-
zeichnet. „An dieser Stelle wollen
wir ihnen für die schönen, zurücklie-
genden Jahrzehnte danken und
wünschen ihnen für die persönliche
Zukunft alles erdenklich Gute“, so
Herrmann abschließend.

Text: Herrmann / Reiners
Fotos: Verein

Birgit Widrat bei der Verleihung der
Ehrennadel des MSV Pampow

Wolfgang Schumann und die Volleyballerinnen des MSV Pampow

Zum Ausbau 4a • 19073 Zülow
Tel.: 0 38 69 / 7 01 16 • Fax: 0 38 69 / 78 05 93

Unsere Leistungen für Sie:
Inspektion • Rad und Reifen • Motordiagnose

Kfz-Elektrik/-Elektronik • Unfallinstandsetzung
Klima-Service • HU (m. integr. AU) m. autor. Prüforg.

Autoglas-Service

D. Leonhard
Kfz.-Meisterbetrieb
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Sport vor Ort

„Einmal um die Schlossinsel“
Kanuten laden zum Abpaddeln ein

Dümmer. Am 27. September 2014
wird die Sektion Kanu der SG „Blau
– Weiß“ Parum e.V. mit dem zwi-
schenzeitlich zur Tradition gewor-
denen Abpaddeln die „nasse“ Sai-
son auf dem Wasser beenden. 

„Wir werden ab 11 Uhr am Steg
gegenüber dem Gemeindehaus
Dümmer mit Kajaks, Kanadiern,
Rennbooten, dem Drachenboot –
kurz mit allem, was schwimmt – zu
einer letzten Ausfahrt für die Saison
2014 auf das Wasser gehen“, verrät
Holger Jungbluth von der Sektion
Kanu. „Wer schon immer mal in
einem Kanu oder auch einem Dra-
chenboot paddeln wollte, oder aber
einfach nur neugierig geworden ist,
ist uns herzlich willkommen“, so
Jungbluth weiter. Auch für das leib-
liche Wohl wird gesorgt, erfuhr das
Amtsblatt von den Organisatoren. 

„Wir freuen uns über jeden, den wir
für diesen Wassersport begeistern
können“, war von Trainerin Jana

Jungbluth zu vernehmen. Die Sekti-
on zählt derzeit 77 Mitglieder im
Alter von 10 bis 71 Jahren. „Ganz
besonders würden wir uns über
jugendlichen Zuwachs freuen“, so
die Trainerin. 

Die Kanuten organisieren jedes Jahr
zahlreiche Veranstaltungen, bei
denen das jährliche Kanucamp oder
das Drachenbootfest nur ein High-
light darstellen.

„Nach dem Abpaddeln werden wir
die Boote winterfest machen und
über den Winter einige notwendige
Reparaturen durchzuführen
haben“, berichteten die Kanuten. 
Aber auch sportlich wird es über den
Winter weitergehen. Dazu können die
Mitglieder der Sektion die Amtssport-
halle in Stralendorf nutzen und ihre
Fitness weiter ausbauen.

Text: HoJu

Männer in neuen Trikots

Pampow. Seit kurzem läuft die III.
Männermannschaft des MSV Pam-
pow mit neuen Trikots auf, dank
der großzügigen Hilfe des
langjährigen Unterstützers Jens
Langhof.

Herr Langhof sponserte die nötigen
finanziellen Mittel, um neue Tri-
kots für das gesamte Team zu kau-
fen. Die Trainer Uwe Stubbe und
Marcel Wilhelm sowie die Fußbal-

ler selbst sind sehr dankbar und
natürlich freut sich der gesamte
MSV darüber, eines seiner Teams
in einem neuen Outfit eingekleidet
zu sehen.
„Unser ‘Dankeschön’ gilt dem ein-
heimischen Heizungs- und Sanitär-
fachmann Jens Langhof“, so MSV
Geschäftsführer Martin Herrmann
im Gespräch.

Text / Foto: MSVHeimatbild

Septembermorgen nahe Mühlenbeck
Foto: kjb
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Dor is wat los – Veranstaltungstipps

De Harwst hett ok all in't Mur
sien Farbenpracht hinnerlaten. Mit
Walter Thiel geiht dat an Sünn-
abend, den 4. Oktober 2014 üm 9.30
Uhr in't Grambower Mur. Wi drapen
uns an de Häuhnerfarm in Gram-
bow. De Tour duert so an twei Stun-
den. Süll't öwer Binnfadens rägen,

verschuben wi de Wanderung up
denn nächsten Sünnabend, den 11.
Oktober, gliecke Tied un Städ.
Wer 'ne Mitfohrtgelägenheit brukt,
meldt sick bi mi ünner Tel. 03869
70098.

Text:  Anke Dombrowski
Foto: Walter Thiel

Dach: 4. Oktober
Klockentied: 9.30 Uhr
Urt: Grambow-Häuhnerfarm

Wi snack Platt
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Service

Brüsewitz
038874 / 41124

www.skodaservice.de

Katzen- und
Kleintierpension

R. Musial
Rundling 6

19073 Klein-Rogahn
� 03 85/6 66 52 18

www. katzenpension-musial.de

Herbstklänge im Forsthof
Traditionelles Herbstsingen in Dümmer

Dümmer. Auch wenn das offizielle
Programm wegen des feuchten
Wetters in die Forstscheune verla-
gert werden musste, tat das dem
unterhaltsamen Programm der
Jagdhornbläsergruppe Dreilützow
und der Chorvereinigung Stralen-
dorf beim diesjährigen Herbstsin-
gen am 13. September 2014 keinen
Abbruch. Nachdem sich alle mit
leckerem Schwein und Bratkartof-

feln von Willi Klemkow und Peter
Mattheis gestärkt hatten dann doch
noch draußen gesungen und
getanzt. Der Sozialausschuss der
Gemeinde Dümmer dankt allen Hel-
fern und Mitwirkenden für die
gelungene Veranstaltung. 

Text / Foto: Sabine Löwisch

Fröhliche Runde: Mitgesungen und mitgeklatscht wurde beim diesjähri-
gen Herbstsingen in Dümmer 

SHG  Hyperakusis 
Wenn das Hören körperlich
weh tut und sozialen
Rückzug bedeutet.
Schmerzhafte Hyper-
akusis und Tinnitus
schränken mein
Leben extrem ein. 
Ich suche Menschen,
die ebenso an alltäg-
lich akustischer Reizü-
berflutung und Rückzug
aus dem gesellschaftlichen
Leben leiden und z.B. Kino, Cafés
und Einkaufsbummel als Freizeit
gar nicht erst vorschlagen würden. 
Lasst uns den einsamen depressi-
ven RÜCKZUG in einen EINZUG in
ein verständnisvolles MITEINANDER
verwandeln. Wir finden unsere
Nischen im Leben, um es uns darin

einigermaßen gut gehen zu
lassen. Aufgeben gilt

nicht! Und wer zu
schwach zum Kom-
men 
ist, schickt einen
Angehörigen oder
Freund oder eine

Nachricht. 

Die Selbsthilfegruppe
„Hyperakusis“ gründet sich

am 10.10.2014 um 15 Uhr in der
KISS, Spieltordamm 9 in 19055
Schwerin. 

Anmeldung unter Telefon: 0385
3924333 oder E-Mail: info@kiss-
sn.de oder per Post oder einfach
ohne Anmeldung da sein. 

Aus den Gemeinden

Schweriner Straße 15 • 19075 Warsow
Tel.: 038859/5120 • Fax: 038859/5121 • E-Mail: info@kaundka-hotel.de

Wir sind für Sie da !!
Ausrichtung Ihrer Feier nach Ihren
Wünschen bei uns im Haus oder als
Partyservice in Ihrer Wunsch - Lokation.

Übernachtungen 
in 1-, 2- und 3-Bettzimmer
Übernachtungs-Spezial:
Wenn Sie Ihre Feier bei uns im
Hause durchführen, bieten wir
Ihren Gästen die Übernachtung
für einen Sonderpreis von 15,- €
pro Person

KA&KA

HOTEL
RESTAURANT
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Heiko Cartarius

Hauptstraße 46 a
19073 Dümmer

Telefon: 0 38 69 - 36 24
Telefax: 0 38 69 - 59 98 07
Mobil:  01 72 - 394 89 05

W i r  k a u f e n  A u t o s !
*PKW, LKW, Busse u. Geländewagen *Unfallwagen, sowie
Firmenwagen * Auch mit Motor - und Getriebeschaden

Hamburger Frachtweg 8 *19079 Banzkow
menkautomobile@yahoo.de

0385 - 589 58 45
0176 - 24 34 78 78

Rowdytum nach Geburtstagsparty
Aus den Gemeinden

Heimatbild

Dümmer See im Abendlicht beim Drachenbootfestival 2014
Foto: Antje Tulke

Schossin. Nach einer feucht-fröhli-
chen Feier im Gemeindehaus am 6.
September zogen einige der gela-
denen Gäste nachts grölend in Rich-
tung Walsmühlen. 
Unterwegs rissen sie ein Straßenver-
kehrsschild aus dem Boden und
hängten es in einen Baum. 
Des Weiteren brachen die angetrun-
kenen Partygänger einen großen ver-
zweigten Ast von einem Allee-Baum,
betraten das Anwesen einer Anlieger-
familie und stellten den ca. 2,50
Meter hohen Ast in einen Pavillon.

Diese Taten sind keine „Dummejun-
genstreiche“ mehr, sondern erfüllen
den Straftatbestand der nächtlichen
Ruhestörung, der Sachbeschädigung
und des Hausfriedensbruches. 
Das Stralendorfer Ordnungsamt
nahm sich der Sache an und sorgte
dafür, dass das Verkehrszeichen zum
Monatsende wieder an seinen
ursprünglichen Platz zurückkehrte.

Text: dabu /Reiners
Foto: dabu



Dümmer. „Schlümpfe, wo kommt
ihr denn her - von „Blau-Weiß“
Parum bitte sehr!“, 
dieser Satz schallte am ersten Sep-
tember- Wochenende mehrfach
über den Dümmer See. 
Denn an eben besagtem Wochenen-
de fand zum 15. Mal das Drachen-
bootspektakel statt. Unweit der
Baustelle vom „Europahaus“ fuhren
acht Teams mehrfach über die
Regattastrecke, um am Sonntag-
nachmittag nach einem spannen-
den Finale die Sieger zu küren.
Mannschaften aus Schwerin, Dob-
bertin und aus Dümmer besetzten
die Badewiese und auch die Wan-
derburschen, die derzeit auf der
Baustelle im Einsatz sind, waren
dabei. Das Motto „Abenteuerland“
nahmen sich die Paddler der heimi-

schen „Stupido Dragons“ als
Anlass, um ihrem Spitznamen
gerecht zu werden. 
Als Schlümpfe verkleidet, paddel-
ten sich die „Blau-Weißen“ bei herr-
lichem Spätsommerwetter nach
dem ersten Wettkampftag in eine
gute Ausgangsposition für den Fol-
getag. 
Am Abend saßen die Freizeitsport-
ler in einer großen Runde am Lager-
feuer. 
Ein für die Paddler überraschendes
Feuerwerk wurde über dem See im
Schein des Mondes abgefeuert.
Der zweite Wettkampftag brachte
nach den letzten Vorläufen die
Finalpaarungen ans Licht.
Nach einem spannenden Stechen
mit dem Vorjahresgewinner der
„Flying Frogs“ aus Schwerin war der

Jubel bei den Schlümpfen groß!
Erstmals in der Geschichte der Ren-
nen von Dümmer stand das Dra-
chenbootteam der SG „Blau- Weiß“
Parum im A- Finale.
„Schlümpfe wollen hier gewinnen!“
„Und die Paddel kräftig schwin-
gen!“
„Jetzt alles oder nichts!“, schwor
„Schlumpfine“ das Team ein. Die
Ruhe in den Booten war fast beäng-
stigend. Alle waren hochkonzen-
triert. Als dann der Startschuss fiel,
holten die Drachenköpp aus Dob-
bertin wie auch die Sunshine Dra-
gons und die Schlümpfe alles aus
sich heraus. Auf den rund 300
Metern zwischen Start und Ziel
schenkten sich die Teams nichts
und im Ziel musste dann die Ziel-
kamera zur Hand genommen wer-
den. Nach der knappen Entschei-
dung standen die „Sunshine Dra-
gons“ als Sieger fest. Die „Schlümp-
fe“ auf Rang zwei und die „Dobberti-
ner Drachenköpp“ auf Platz drei kom-
plettierten das Treppchen.
Arm in Arm kamen alle unter
Applaus zurück zur Badewiese und
die Pokale und Urkunden wurden
feierlich verteilt.

Im nächsten Jahr geht es weiter. Bis
dahin genießen die Kanuten aus
Dümmer noch die Spätsommertage
der Saison 2014.

Text: Lisa Bach, Stupido Dragons, 
SG „Blau- Weiß“ Parum

Fotos: Antje Tulke, Ines Schmeer
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„Schlümpfe, wo kommt ihr denn her?“
Seeufer wurde zum Abenteuerland

Totaler Schlumpfen-Jubel: Erstmals in der Geschichte der Drachenbootren-
nen vom Dümmer See standen die „Blau-Weißen“ in einem A-Finale und
holten den 2. Platz in der Gesamtwertung 

Stets für einen Spaß zu haben: Die
Vorjahressieger der „Flying Frogs“
gratulieren den stolzen „Schlümp-
fen“ zum Einzug ins A-Finale

Freudenfontäne: Dieses Wasserspiel der „Dobbertiner Drachenköpp“
begeisterte die unzähligen Zuschauer am Seeufer 

Aus den Gemeinden

Werderstraße 74d
19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 202 811-17
Fax: 0385 / 202 811-50

Mobil: 0172 / 31 52 369

c.eickhoff@remax-schwerin.de
www.remax-schwerin.de
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Ihr persönlicher Ansprechpartner rund um die Immobilie

Carsten Eickhoff
Sie sind unzufrieden mit Ihrer Immobilien-
situation? Ich unterstütze Sie professionell!
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„Schön Dich wiederzusehen“
Tradition der Schülertreffen setzt sich fort

Wittenförden. Fröhliche Besucher
traf man am 12. September im
Gemeindehaus von Wittenförden. Es
waren die ehemaligen Schüler der
einstigen Dorfschule, die wie in
jedem Jahr, nun schon zum 23. Mal in
Folge ihr Schülertreffen feierten.
Ob aus Niedersachsen, Brandenburg,
dem Vogtland oder dem Rheinland,
sie alle verbindet die Sehnsucht nach
ihrem Heimatdorf, dort wo sie ihre
Schulzeit verbrachten.
So mancher war stundenlang unter-
wegs, stand auf der Autobahn im
Stau oder konnte schon Nächte zuvor
vor lauter Vorfreude auf das Treffen
nicht ruhig schlafen.
„Ich freue mich, Dich heute hier wie-
derzusehen“, mit diesen Worten
begrüßten sich so manche Wegge-
fährten von einst. Viel war passiert im
zurückliegenden Jahr und so gab es
an allen Tischen auch eine Menge an
Gesprächsstoff.
Zuvor informierte Bürgermeister
Manfred Bosselmann in seiner
Ansprache über aktuelle Belange aus

dem Dorf und äußerte seine Freude,
dass immer wieder so viele ehemali-
ge Schüler zu den Jahrestreffen den
Weg nach Wittenföden finden.
Der fröhlichen Kaffeerunde vorange-
gangen war die kulinarische Mittags-
tafel im „Rabenhorn“ sowie der Gang
zum Friedhof und eine Spazierrunde
durch den Ort. Nicht fehlen durfte
auch das gemeinsame Gruppenfoto,
diesmal vor dem Gemeindehaus auf-
genommen.
Dass diese Schülertreffen auch noch
heute so gut funktionieren, das ist
das Verdienst des Sozialausschusses
von Wittenförden. Die Gemeinde
selbst unterstützt diese Tradition
auch finanziell.
Doch würden die ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler nicht jedes Jahr
aufs Neue sich zusammenfinden,
wenn da nicht Annegret Festerling,
Hanne-Lore Festerling, Sigrid Bittner,
Brigitte Roggendorf und Elke Strauch
im Vorfeld schon Monate vorher alles
planen und organisieren würden?
Umso mehr stand ihnen an diesem

Tag die Freude im Gesicht, dass alles
wieder so reibungslos geklappt hat
und es in diesem Jahr fast 70 Perso-
nen wurden, die der Einladung folg-
ten.Der bunte Nachmittag klang mit
einem Kulturprogramm auf unterhalt-
same Art aus.

Text / Fotos: Reiners

Organisationsteam: Annegret Festerling, Hanne-Lore Festerling, Brigitte
Roggendorf und Elke Strauch freuen sich über das Gelingen des Schüler-
treffens 2014 

Ursula Hundrieser (geb. Manthey)
aus Düsseldorf: „Ich freue mich,
dass mich noch so viele alte Wegge-
fährten wiedererkennen. Bis 1953 bin
ich hier zur Schule gegangen und
komme gern zu den Treffen. Ich
habe immer das Gefühl: Ick bün
to hus!“

Marianne Schupp (geb. Opalka)
aus Recklinghausen: „Ich wurde
1949 in Wittenförden eingeschult
und war bis zur 8. Klasse hier,
danach verschlug es uns nach
NRW.Ich freue mich riesig alte Klas-
senkameraden wiederzusehen. Ich
erinnere mich an den guten Zusam-
menhalt in der Klasse, es war eine
schöne Zeit hier im Dorf.“

Sigrun Seidel aus Reichenbach
(Vogtland): „Bis zum Ende der 50er
Jahre ging ich hier zur Schule. Ich
habe auch noch regelmäßigen Kon-
takt zu einer ehemaligen Schul-
freundin hier im Ort und freue mich
immer riesig auf unser Jahrestref-
fen. Auch die über 400 Kilome-
ter Anreise scheue ich nicht.“







Aus den Gemeinden

VR-IMMO

Immobilien 
mit Herz.
Verkauf oder Vermietung

Beratung von Kaufi nteressenten und Eigentümern

Projektentwicklung und Vermarktungskonzepte

Bewertung und Finanzierungsberatung

VR Immobilien GmbH . Alexandrinenstr. 4 . 19055 Schwerin
(0385) 51 24 04 . www.vr-immo-schwerin.de

Trendsalon Stralendorf
Telefon: 03869/7434

www.trendsalon-schwerin.de

Im 
Oktober

Farbe
ab

55,00 E

AZUBI gesucht!

Stimmen zum Schülertreffen 2014



28 Ausgabe 9 / 24. September 2014

Termine der verbundenen Kirchengemeinden
Sülstorf-Pampow

Gottesdienste
5. Oktober 10.00 Kirche Sülstorf Gottesdienst zum Erntedank mit 

anschließendem Kirchenkaffee
12. Oktober 10.00 Kirche Pampow
19. Oktober 10.00 Kirche Sülte
26. Oktober 10.00 Kirche Pampow

Gemeindenachmittag mit Vortrag und Bilder
Am 11. Oktober um 17.00 Uhr laden wir alle Interessierten zu einem Gemein-
denachmittag mit Vortrag und Bilder über den barocken Taufständer der
Sülstorfer Kirche, der in den 1930-er Jahre über einen schweriner Kunst-
händler in dem Besitz der Crivitzer Gemeinde gekommen ist. Am 31. Okto-
ber, zum Reformationstag ist die feierliche Übergabe des Taufständers in
der Crivitzer Kirche geplant, der als Dauerleihgabe in die Sülstorfer Kirche
zurückkommt. Zum Vortrag haben wir Frau Andrea Franiel aus Crivitz einge-
laden, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, sowie Wolfgang Ehlers, der
noch alte Fotos von der Kirche und die Gemeinde zeigen wird. 

Konzert
Am 18. Oktober, Samstag um 17:00 Uhr gibt Konzert mit Querflöte und
Klavier in der Pampower Kirche: Ein bunter Herbststrauß schöner Melo-
dien und Gedichte. Evamarie Karnatz und Gaby Schmidt aus Uelitz wol-
len ihre Freude an das gemeinsame Musizieren uns allen weitergeben.
In ihrem Repertoire stehen Lieder von Franz Schubert bis Ennio Morri-
cone. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Regelmäßige Angebote: 

Christenlehre
Unsere Christenlehre im Pampower Pfarrhaus findet immer donners-
tags von 14.00 bis 15.30 Uhr statt. Ein-geladen sind alle Schulkinder der
Klassen 1 bis 6. Nach den Sommerferien beginnen wir wieder am 9.
Oktober. Bei Fragen - etwa zum Abholen vom Hort - erreichen sie die
Gemeindepädagogin C. Buck telefonisch unter 0385/557 1624 oder per
E-Mail unter constanze.buck@elkm.de. 

Konfirmanden
Den Konfirmandenunterricht ge-stalten wir mit den Kirchengemein-den
Gammelin-Warsow und Parum. Haupt- und Vorkonfirmanden tref-fen
sich einmal im Monat samstags in den Pfarrhäusern der Region. Beginn
ist 9.00 Uhr, Ende nach einem gemeinsamen Mittagessen um 12.45 Uhr. 
Der neue Kurs hat schon am 6. September begonnen. Die nächste Ter-
mine sind: 11. Oktober in Sülstorf 1. November in Pampow

Chor
Mittwochs um 19.30 Uhr singt und klingt es im Sülstorfer Pfarrhaus.
Neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen.
Chorleiterin ist K. Witt-Düring: 03865/291463

Seniorennachmittage
Die Senioren treffen sich einmal im Monat zu Andacht, Gespräch und
einer Tasse Kaffee im Pfarrhaus. 
In Sülstorf ist der Seniorenkreis in der Regel am ersten Donnerstag im
Monat in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr

16. Oktober  2014 mit Ausflug
In Pampow treffen sich die Senioren am letzten Montag im Monat,
ebenfalls in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr.

27. Oktober 2014
Bitte rufen Sie Pastor Csabay an, wenn Sie zu diesen Terminen abgeholt
werden möchten: 03865/3225 

Kirchenfenster

Termine der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Stralendorf-Wittenförden

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag     5. Okt 10 Uhr Erntedank Stralendorf 
Sonntag   12. Okt 14 Uhr Erntedank Blievenstorf (s.u.)
Sonntag   19. Okt 10 Uhr Gottesdienst Stralendorf
Sonntag   26. Okt 10 Uhr Gottesdienst Wittenförden
Freitag     31. Okt 19 Uhr Reformationsandacht Wittenförden

Sich regelmäßig treffende Gruppen

In der Kirche in Stralendorf
Christenlehre bei Frau Kantorkatechetin E. Liefert, Gammelin, 
Tel.: 038850 - 5282 findet an jedem Dienstag von 15 bis 16 Uhr statt. 
Anschließend trifft sich von 16 bis 16.45 Uhr die Gitarrengruppe.
Einmal im Monat findet donnerstags um 10.30 Uhr ein 
Gottesdienst im Kursana Domizil „Haus am Park“ statt: 
Termine: 30. Oktober

In der Kirche in Wittenförden
„KiWi“ Kinderkirche Wittenförden Klasse 1 - 4
Donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr im Hort der Grundschule mit
Susanne Petters (0173/8279172)
In Wittenförden treffen sich die Konfirmanden in einer geraden Kalen-
derwoche am Freitag und der ungeraden am Mittwoch jeweils um 17 Uhr
in der Kirche. Die nächsten Termine sind: 8. Okt, 17. Okt, 5. Nov, 14 Nov,
18. Nov (d.h. im Okt nur zweimal wg. Feiertagen und Ferien)
Seniorennachmittage finden an jedem zweiten Mittwoch im Monat
statt. Treffpunkt 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindesaal der Kirche.
Termin: 8. Oktober. Bitte beachten Sie die ergänzenden Aushänge in
den Schaukästen!

Erreichbarkeit:
Pastor Roland von Engelhardt, Alte Dorfstr. 5 19073 Wittenförden, Tel.:
0385-6470231 (AB), Fax: 0385-6171868, Mobilfunk: 01520-2539112, E-
Mail: stralendorf-wittenfoerden@elkm.de, Friedhofsangelegenheiten
Friedhof Stralendorf u. Wittenförden: Pastor R. v. Engelhardt, sowie
Frau Flau 0174-9060085 (Friedhof Wittenförden ausschl.) und Herr
Draht 0162-7349620 (Friedhof Stralendorf ausschl.)

Gemeindeausflug zum Erntedankfest nach Blievenstorf am 12. Oktober
Im Juli 2013 besuchte eine Gemeindegruppe aus der verbundenen Kir-
chengemeinde Brenz / Neustadt-Glewe die Kirchengemeinde Stralen-
dorf-Wittenförden. Der Besuch galt nicht zuletzt in der Kirche zu Witten-
förden dem Altargemälde der Malerin Berta Albin, denn die Kirche in
Blievenstorf beherbergt ebenfalls ein Gemälde dieser Künstlerin.
Zum Erntedankfest am 12. Oktober wird die Gemeinde Stralendorf-
Wittenförden den Besuch der Kirchengemeinde Brenz / Neustadt-
Glewe vom Juli erwidern. 

Das Programm:
Vormittag Burgbesichtigung in Neustadt-Glewe
Mittagessen in Neustadt-Glewe
14 Uhr Erntedank-Gottesdienst

Kirche in Blievenstorf 
mit anschließendem Kaffeetrinken bei der dortigen Gemeinde. Alle
kurzfristig Interessierte, die mitkommen möchten, melden sich bitte
umgehend im Pastorat, Alte Dorfstr. 5, Wittenförden (0385-6470231
[AB]; Mobilfunk: 01520-253 91 12)

Möbeltransporte Umzüge Kleintransporte Lagerung

Käthe-Kollwitz-Straße 27d • 19288 Ludwigslust
Tel. 03874/6259015 • Handy: 0163/8855059

• günstig • zuverlässig
• flexibel

VARD
UMZÜGE
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Termine 
der Kirchgemeinde Gammelin-Warsow/Parum

Gottesdienste
28. September 15. Sonntag nach Trinitatis Gammelin 14.00

Feier der Goldenen Konfirmation
mit Abendmahl

5. Oktober Erntedankfest Warsow 10.00
12. Oktober 17. Sonntag nach Trinitatis Parum 10.00
19. Oktober 18. Sonntag nach Trinitatis Gammelin 10.00
26. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis Warsow 10.00
31. Oktober Reformationstag Crivitz 10.00

regionaler Gottesdienst mit Chören

Friedhofseinsätze in unseren Kirchengemeinden
Parum: 18.10. um 9 Uhr am Pfarrhaus
Warsow: 18.10. um 9 Uhr am Friedhof
Gammelin: 25.10. um 9 Uhr am Friedhof

Bringen Sie bitte Arbeitsgeräte mit. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.
Die Kirchengemeinderäte

Regelmäßige Veranstaltungen

Die Kinderkirche (Christenlehre)
Klassen 1 – 4 für Kothendorf, Warsow, Parum, Dümmer im Pfarrhaus
Parum, mittwochs 14.30 - 15.30 Uhr. Für Gammelin erfragen Sie Ort und
Zeit bitte bei Frau Liefert unter der Nummer (038850) 5282.

Die Vor- und Hauptkonfirmanden
treffen sich einmal im Monat sonnabends von 9.00 – 12.45 Uhr. Die
Daten und Orte erfahren Sie im Pfarramt

Der Chor
probt dienstags ab 19.30 Uhr im Pfarrhaus Gammelin.

Flöten- und Gitarrenunterricht
erteilt Frau Liefert nach Wunsch regelmäßig in Gammelin und Parum.

Frauen-Gesprächskreise

Kothendorf
Einmal im Monat, Termine erfragen Sie bitte bei Gisela Buller. 
Telelefon: (03869) 782139

Gammelin
Einmal im Monat, mittwochs um 19.30 Uhr Pfarrhaus Gammelin.
Beginn: 10.9.
Frauenkreis Gammelin, einmal/Monat mittwochs 19.30 Uhr; 10.9. – 1.10. –
12.11. – 10.12. gerne auch bei Pastorin Langer nachfragen (038850) 5162

Kirchenfenster

auf dem Gelände des ehemaligen „KIW 
Vorwärts“ in 19059 Schwerin, Mittelweg 7

vom 3. - 5. Oktober 2014

8. Schweriner
Oldtimertreffen

Veranstalter:
IFA Mecklenburg-Vorpommern e.V., Verein zur Darstellung
der Entwicklung und Geschichte des ostdeutschen Auto-
mobil- und Fahrzeugbaus, www.ifa-verein-mv.de 

Erwartet werden ca. 800 Teilnehmer mit Ihren
Fahrzeugen. Hauptschautage mit zahlreichen
Attraktionen sind der 3. u. 4. Oktober

Wartburg-Sonderausstellung 3. und 4. Oktober
DDR - Modenschau am 4.10. 14 Uhr

Schweriner Straße 52
19073 Wittenförden (bei Schwerin)

Tel.: 0385/6470268

Horst Röpert

Komplett Bad-Sanierung
alles aus einer Hand

Bauelemente
Verkauf und Montage

Baumontage aller Art
Montage-Service
Trockenbau

Funk 0172 3130637
E-Mail: renefacklam@aol.com

BÜRO: Tel. 03865 291850
Fax 03865 291851

Buchholzer Weg 22 · 19075 Holthusen
RENÉ FACKLAM
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RECHT gut beraten

Fußnoten beachten!
Eine unliebsame Bekanntschaft mit einer Internetseite

Manfred und Maria Möwe freuten
sich auf den nun bald bevorstehen-
den Urlaub. „Endlich ausspannen!“
Manfred hatte in einem Zeitungsin-
serat ein Angebot des Hotels „Zur
fröhlichen Traube“ in einem kleinen
thüringischen Ort gesichtet. 

„Für 7 Tage, mit Halbpension, für uns
Beide nur 500 € - ist das nicht ein
Schnäppchen?“, fragte Manfred
seine Maria, die dem beipflichtete
und sich sogar darüber freuen konn-
te, dass das Hotel sogar über ein
kleines Schwimmbad verfügte. „Ich
schau mal schnell im Internet nach,
wie lange wir mit unserem Auto
unterwegs sein werden.“
Schnell war ein Routenplaner gefun-
den, auf dem Manfred nur noch sei-
nen Vor- und Zunamen, die Anschrift
und eine E-Mail-Adresse eingeben
musste. „Wir sind 4  Stunden unter-
wegs, wenn wir gemütlich fahren“,
stellte Manfred fest. „Dann lass uns
die Reise doch buchen, ich freue
mich schon, dass wir den goldenen
Herbst im Thüringer Wald verleben
werden!“, meinte Maria. 
Familie Möwe war nun in Vorfreude
auf die schönen Tage, als genau drei
Wochen vor Reisebeginn eine Zah-
lungsaufforderung über fast 60 € für
die Nutzung des Routenplaners und

dem Abschluss eines dreimonatigen
Abonnements im Briefkasten der
Möwes lag. 
„Das kann doch wohl nicht wahr
sein!“, schimpfte Manfred, „seit
wann muss man für einen Routen-
planer Geld bezahlen?“
Manfred und Maria ignorierten diese
Aufforderung und staunten nicht
schlecht, als sie nach weiteren zwei
Wochen ein anwaltliches Schreiben
erhielten, mit der Aufforderung zu
zahlen und dem Hinweis, dass bei
Nichtbefolgung ein Eintrag in die
Schufa erfolgt. „Und dann sollen wir
noch die Anwaltsgebühren zusätz-
lich bezahlen – das ist doch ein
Hohn!“, schimpfte Manfred erneut. 
Manfred suchte daraufhin im Inter-
net die Seite des von ihm genutzten
Routenplaners und musste feststel-
len, dass ganz versteckt und ganz
klein und erst durch Scrollen über-
haupt auf dem Bildschirm sichtbar
eine kleine Fußnote, dass man mit
der Benutzung dieses Routenpla-
ners ein kostenpflichtiges Abonne-
ment zum Preis von ca. 60 € für eine
dreimonatige Zugangsmöglichkeit
zur Routenplanung abgeschlossen
hat. „Das lasse ich mir nicht gefal-
len!“, war Manfreds Kommentar. 
Rechtsanwalt Gerhard Gerechtigkeit
wusste Rat. „So wie Sie mir den Fall
schildern, steht dem Betreiber die-
ser Internetseite ein Anspruch auf
Vergütung nicht zu. Vielmehr scheint
es so, dass der Betreiber, der von
Ihnen das Geld verlangt, sich sogar
strafbar macht. Wenn ich mir hier auf
meinem Computer diese Internetsei-
te ansehe, muss man wohl sicher
davon ausgehen, dass die kostenpf-
lichtigkeit der angebotenen Lei-
stung, nämlich der Routenplanung,
gezielt verschleiert worden ist. Das
nennt man im Strafrecht eine Täu-
schungshandlung im Sinne des §
263 StGB.“
„Aber der Betreiber hatte doch dar-
auf hingewiesen, dass man für die

Leistung Geld zahlen muss. Hätte
mein Manfred da nicht viel besser
aufpassen müssen? Warum hat er
denn bloß seinen Namen und unsere
Anschrift angegeben?“, bemerkte
Maria. 
„Nun schimpfen Sie mal nicht zu
sehr mit Ihrem Mann“, beschwich-
tigte Gerhard Gerechtigkeit. „Man
hätte schon stutzig werden können,
auch persönliche Daten sollte man
nicht ganz freigiebig im Internet zur
Verfügung stellen. Aber gerade vor
kurzem hat der Bundesgerichtshof
in einem Urteil festgestellt, dass die
Erkennbarkeit der Täuschung auch
bei sorgfältiger Lektüre der Internet-
seite eine Strafbarkeit nicht aus-
schließt. Dieser kleine Hinweis in
einer Fußnote am Ende der Seite,
den man auch nicht gleich erkennen
kann, weil man auch annehmen
könnte, dass die Seite schon zu Ende
ist, wie sie zunächst auf dem Bild-
schirm erkennbar ist, nutzt die
Unaufmerksamkeit und Unerfahren-
heit eines Benutzers aus. Und hier
kann man wohl davon ausgehen,
dass dies ganz bewusst darauf
abzielte, denn für die letztlich erfolg-

te Routenplanung musstet ihr man
nicht noch scrollen.“ 
„Und was wird aus der Forderung?“,
fragte Manfred.
„Der BGH hat in seinem Urteil nicht
nur entschieden, dass die Strafbar-
keit solchen Verhaltens nicht gegen
europäisches Recht verstößt, was
der Täter einwandte, sondern es sich
um eine scheinbare Verbindlichkeit
gegenüber dem Betreiber der Seite
handelt und wenn man schon
gezahlt hätte, ein Vermögensscha-
den eingetreten wäre. 
Ich werde der Gegenseite antworten
und die Forderung unter Verweis auf
das aktuelle Urteil des BGH zurück-
weisen. Sie werden dann sicherlich
keinen weiteren Ärger mehr haben.“
„Na dann können wir doch beruhigt
in den Urlaub fahren“, freuten sich
Maria und Manfred Möwe.

Nachzulesen: Urteil BGH vom 05.03.2014
– 2 StR 616/12

Text: Rechtsanwalt Christian Wöhlke

Rechtsanwalt Christian Wöhlke

Foto: Marc Boberach (pixelio)

„Suki“
- wunderschöne, ca. 2 jährige,
kastrierte Katzendame
- sie hat ein sehr angenehmes 
ruhiges Wesen
- schön wäre eine Wohnungshaltung
- Suki ist gut für Katzenanfänger 
geeignet

„Terri“
- ca. 3-jähriger Pinscher Mix 
- fremdelt anfänglich, 
ist dann aber sehr lieb und 
verschmust
- sucht Menschen mit 
Hundeerfahrung

Tierpension „Kleine Oase“, 19075 Holthusen, Alter Frachtweg 1, Tel. 03865 844330
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8-18 Uhr, Sa, So, Feiertag von 8-12 und 15-18 Uhr

Dringend Zuhause gesucht!



Telefonverzeichnis 
der Amtsverwaltung Stralendorf

Postanschrift: Dorfstraße 30 · 19073 Stralendorf
Vorwahl/ Einwahl: 03869 76000
Fax: 03869 760060
E-Mail: amt@amt-stralendorf.de

Leitender Verwaltungsbeamter
Herr Lischtschenko 760011 lischtschenko@amt-stralendorf.de

Telefon Bürgerbüro: 03869/760076 / Fax: 760070
Öffnungszeiten des Bürgerbüros:

Montag: 9 bis 14 Uhr
Dienstag: 9 bis 16 Uhr

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr
Freitag: 9 bis 12 Uhr

Sprechzeiten der Fachdienste: Dienstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Termine außerhalb der Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

FACHDIENST I – Leiter: Herr Lischtschenko
Bürgerbüro – Büro Amtsvorsteher & LVB
buergerbuero@amt-stralendorf.de
Frau Stredak stredak@amt-stralendorf.de
Frau Vollmerich vollmerich@amt-stralendorf.de
Frau Jomrich jomrich@amt-stralendorf.de
Frau Nowack nowack@amt-stralendorf.de
Frau Schwenkler schwenkler@amt-stralendorf.de

Personalwesen
Frau Lähning 760017 laehning@amt-stralendorf.de
Koordinierungsstelle
Frau Schessner 760059 schessner@amt-stralendorf.de
Frau Göbel 760018 goebel@amt-stralendorf.de
EDV – Organisation
Herr Schumann 760044 schumann@amt-stralendorf.de
Standesamt/Wasser -und Bodenbeiträge
Frau Aglaster 760026 aglaster@amt-stralendorf.de
Ordnungsrecht
Herr Mende 760050 mende@amt-stralendorf.de
Herr v. Walsleben 760054 von.walsleben@amt-stralendorf.de
Schulen & Kindertagesstätten, Kultur, Sport
Frau Dahl 760031 dahl@amt-stralendorf.de
Frau Kojetin 760020 kojetin@amt-stralendorf.de

FACHDIENST II – Leiter Herr Borgwardt
Finanzen, Liegenschaften, Gebäudemanagement
Herr Borgwardt 760012 borgwardt@amt-stralendorf.de
Haushaltssachbearbeiterin
Frau Oldorf 760015 oldorf@amt-stralendorf.de
AmtskasseKassenleiterin
Frau Zerrenner 760014 zerrenner@amt-stralendorf.de
Herr Kanter 760013 kanter@amt-stralendorf.de
Vollstreckung
Herr Herrmann 760023 herrmann@amt-stralendorf.de
Liegenschaften
Frau Baalcke 760051 baalcke@amt-stralendorf.de
Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung
Frau Coors 760019 coors@amt-stralendorf.de
Frau Hünemörder 760037 huenemoerder@amt-stralendorf.de
Steuern und Abgaben
Frau Barsch 760016 barsch@amt-stralendorf.de
Sachgebietsleiter Bauwesen
Herr Wagner 760030 wagner@amt-stralendorf.de
Bauleitplanung
Herr Tennstedt 760030 tennstedt@amt-stralendorf.de
Hochbau / Gebäudemanagement
Frau Koch 760033 koch@amt-stralendorf.de
Herr Reiners 760029 reiners@amt-stralendorf.de
Tiefbau/Verwaltung von Straßen, Wegen, Grünflächen
Frau Froese 760032 froese@amt-stralendorf.de
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Sprechzeiten 
des Amtsvorstehers, der Bürgermeisterinnen und 

der Bürgermeister des Amtes Stralendorf:

Amtsvorsteher:  Herr  Manfred  Bosselmann
Gesprächstermine nach vorheriger Vereinbarung über 
die Koordinierungsstelle in der Amtsverwaltung Tel. 03869 - 76 00 -0

Gemeinde Dümmer
Bürgermeisterin: Frau Anke Gräber
buergermeister@duemmer-mv.de
www.duemmer-mv.de
jeder 1. u. 3. Montag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
in der Kita, Dorfstraße 18, 19073 Dümmer
Tel. 0173 - 20 93 816 / 03869 - 580 03

Gemeinde Holthusen
Bürgermeisterin: Frau Marianne Facklam
facklam53@web.de
jeden 1. und 3. Dienstag 16 - 17 Uhr 
im Gemeindehaus, Schmiedestraße 5, 19075 Holthusen
Tel. 03865 - 4000 

Gemeinde Klein  Rogahn
Bürgermeister: Herr Michael Vollmerich
nach Vereinbarung Tel.: 01 70 / 222 00 79

Gemeinde Pampow
Bürgermeister: Herr Hartwig Schulz
dienstags von 17.00 – 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum, Schmiedeweg 1, 19075 Pampow, 
Tel. 03865 / 218

Gemeinde Schossin  
Bürgermeister: Herr Heiko Weiß
nach Vereinbarung Tel.: 03869 / 78 09 47

Gemeinde Stralendorf
Bürgermeister: Herr Helmut Richter
mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr
im Gemeindebüro, Schulstraße 2 (Sportkomplex)
(Tel. 01 76 / 20833247 • post@helmutrichter.de)

Gemeinde Warsow
Bürgermeisterin: Frau Gisela Buller
Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
Im Feuerwehrhaus Warsow oder nach Vereinbarung, 
Tel.: 03869 / 70 210

Gemeinde Wit tenförden
Bürgermeister: Herr Manfred Bosselmann
dienstags von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
im Gemeindehaus, Zum Weiher 1a
(telefonisch während der Sprechzeiten zu erreichen unter 
Tel.: 0385 / 6 17 37 87)

Gemeinde Zülow
Bürgermeister: Herr Volker Schulz
nach Vereinbarung Tel.: 03869 / 7 02 02
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Recyclinghof in Holthusen
Endspurt- die kalte Jahreszeit naht!
Sind Sie noch am Umbauen oder machen Sie Ihr Grund-
stück schon winterfest?
Dann geben Sie doch die dabei anfallenden Abfälle am
Standort der OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH im Ge-
werbegebiet Holthusen ab. 
Privathaushalte und Kleingewerbetreibende des Land-
kreises können im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes
Ludwigslust-Parchim kostenfrei Grün- und Parkabfälle,
Sperrmüll, Schrott und Elektroaltgeräte anliefern. 
Gegen Entgelt nehmen wir  u.a. Baustellenabfälle,
Dämmstoffe, Asbestabfälle und Dachpappe entgegen.
Zur Selbstabholung stehen verschiedene Schüttgüter wie
z.B. Splitt, Kieselsteine, Beton- und Ziegelrecycling sowie
Pflastersteine für Sie bereit. 
Und wenn es doch mal mehr sein sollte, können Sie ein-
fach einen Container bestellen.  
Bei Fragen zu Abfallarten und Preisen rufen Sie uns gern
unter  03865-291010 an oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an: entsorgung@doerner.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von 6 bis 17 Uhr

verschiedene
Kiessorten

Rindenmulch/
Holzhackschnitzel

Komposterde/
Oberboden

Recycling-
baustoffe

Bauschutt

Altholz

Erdaushub

Sonderabfall

Baustellen-
abfall

Container mit und
ohne Deckel 7-35 m3

„Der Sack” für die
kleinen Abfälle bis 1 m3

Mulden mit und
ohne Deckel 3-10 m3

Ganz einfach Container bestellen,
abholen und tauschen!

... und vieles mehr

Praxis für Ergotherapie
Sabine Maercker-Schulz

Staatl. geprüfte Ergotherapeutin
klinische Gestaltungs- u. Kunsttherapie

(DAGTP)

Clara-Zetkin-Straße 9
19288 Ludwigslust
Tel. 03874 663755

Ahornstraße 13
19075 Pampow

Tel. 03865 291695

Praxis für Ergotherapie

PFLEGEHEIM
„Haus am Dümmer See“

Im sehr schönen Landschaftsschutzgebiet Dümmer 
finden Sie unser hotelähnlich und mit liebevoll 

familiärem Charakter geführtes Haus.

Wir verfügen über 24 Einzelzimmer und 7 Doppelzimmer, teilweise
mit Balkon oder Terrasse und eigenem Du-Bad, WC.1,5 ha Garten
bzw. Parkanlagen mit Blick auf den Dümmer See. Auch Tierhaltung

ist in unserem Haus möglich.
Welziner Straße 1 • 19073 Dümmer • Frau Greskamp

Telefon: 0 38 69/78 00 11 • a-gressi@web.de

Einladung zum „Tag der offenen Tür“
30.9.2014 ab 15 Uhr

Eröffnung des Erweiterungsbaus 1.10.14

Die Erweiterung im geschützten Bereich, speziell für
demenziell erkrankte Menschen umfasst 25 Einzel-
zimmer und 4 Doppelzimmer mit angrenzendem
großzügigen Aufenthalts- und Parkbereich.


